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III

(Vorbereitende Rechtsakte)

EUROPÄISCHE ZENTRALBANK

STELLUNGNAHME DER EUROPÄISCHEN ZENTRALBANK 

vom 4. Juni 2021

zu einem Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die 
Betriebsstabilität digitaler Systeme des Finanzsektors 

(CON/2021/20) 

(2021/C 343/01)

Einleitung und Rechtsgrundlage

Am 22., 23. bzw. 29. Dezember 2020 wurde die Europäische Zentralbank (EZB) vom Rat der Europäischen Union bzw. vom 
Europäischen Parlament um Stellungnahme zu einem Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des 
Rates über die Betriebsstabilität digitaler Systeme des Finanzsektors und zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 1060/2009, 
(EU) Nr. 648/2012, (EU) Nr. 600/2014 und (EU) Nr. 909/2014 (1) (im Folgenden „Verordnungsvorschlag“) und zu einem 
Vorschlag für eine Richtlinie zur Änderung der Richtlinien 2006/43/EG, 2009/65/EG, 2009/138/EG, 2011/61/EU, 
2013/36/EU, 2014/65/EU, (EU) 2015/2366 und (EU) 2016/2341 (2) (im Folgenden „vorgeschlagene Änderungsrichtlinie“ und 
gemeinsam mit dem Verordnungsvorschlag als die „vorgeschlagenen Rechtsakte“ bezeichnet) ersucht.

Die Zuständigkeit der EZB zur Abgabe einer Stellungnahme beruht auf Artikel 127 Absatz 4 und Artikel 282 Absatz 5 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV), da die vorgeschlagenen Rechtsakte Bestimmungen 
enthalten, die in den Zuständigkeitsbereich der EZB fallen; hierzu gehören insbesondere die Festlegung und Durchführung 
der Geldpolitik, die Förderung des reibungslosen Funktionierens der Zahlungssysteme, die Mitwirkung bei der 
reibungslosen Durchführung der von den zuständigen Behörden auf dem Gebiet der Stabilität des Finanzsystems 
ergriffenen Maßnahmen und die Aufgaben der EZB im Zusammenhang mit der Aufsicht über die Kreditinstitute gemäß 
Artikel 127 Absatz 2 erster und vierter Gedankenstrich sowie Absätze 5 und 6 AEUV. Diese Stellungnahme wurde gemäß 
Artikel 17.5 Satz 1 der Geschäftsordnung der Europäischen Zentralbank vom EZB-Rat verabschiedet.

1. Allgemeine Anmerkungen

1.1 Die EZB begrüßt den Verordnungsvorschlag, mit dem die Cybersicherheit und die Betriebsstabilität des 
Finanzsektors verbessert werden sollen. Insbesondere begrüßt die EZB das Ziel des Verordnungsvorschlags, 
Hindernisse für den Binnenmarkt für Finanzdienstleistungen zu beseitigen und dessen Errichtung und 
Funktionieren zu verbessern, indem die Vorschriften für das Risikomanagement im Bereich der Informations- und 
Kommunikationstechnologie (IKT), die Berichterstattung, Prüfungen und das Risiko durch IKT-Drittanbieter 
harmonisiert werden. Darüber hinaus begrüßt die EZB das Ziel des Verordnungsvorschlags, etwaige sich 
überschneidende aufsichtsrechtliche Anforderungen bzw. Erwartungen, denen Finanzunternehmen derzeit nach 
Unionsrecht unterliegen, zu vereinheitlichen und zu harmonisieren.

1.2 Die EZB geht davon aus, dass der Verordnungsvorschlag in Bezug auf als Betreiber wesentlicher Dienste ermittelte 
Finanzunternehmen (3) einen sektorspezifischen Rechtsakt (lex specialis) im Sinne von Artikel 1 Absatz 7 der 
Richtlinie (EU) 2016/1148 des Europäischen Parlaments und des Rates (4) (im Folgenden „NIS-Richtlinie“) darstellt; 
daraus folgt, dass die Anforderungen des Verordnungsvorschlags grundsätzlich Vorrang vor der NIS-Richtlinie 
hätten. In der Praxis würden Finanzunternehmen, die als Betreiber wesentlicher Dienste ermittelt wurden, (5) u. a. 

(1) COM(2020) 595 final.
(2) COM(2020) 596 final.
(3) Siehe Artikel 1 Absatz 2 des Verordnungsvorschlags.
(4) Richtlinie (EU) 2016/1148 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Juli 2016 über Maßnahmen zur Gewährleistung eines 

hohen gemeinsamen Sicherheitsniveaus von Netz- und Informationssystemen in der Union (ABl. L 194 vom 19.7.2016, S. 1).
(5) Siehe Artikel 5 der NIS-Richtlinie.
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Vorfälle gemäß dem Verordnungsvorschlag und nicht gemäß der NIS-Richtlinie melden. Zwar begrüßt die EZB die 
Verringerung sich möglicherweise überschneidender Anforderungen für Finanzunternehmen im Bereich der 
Meldung von Vorfällen, doch sollte das Zusammenspiel zwischen dem Verordnungsvorschlag und der NIS- 
Richtlinie eingehender geprüft werden. Gemäß dem Verordnungsvorschlag könnten z. B. IKT-Drittanbieter (6)
verpflichtet sein, den Empfehlungen der federführenden Aufsichtsinstanz (7) Folge zu leisten. Zugleich könnte 
derselbe IKT-Drittanbieter als Betreiber wesentlicher Dienste im Sinne der NIS-Richtlinie eingestuft und zur 
Befolgung verbindlicher Anweisungen der zuständigen Behörde verpflichtet sein. (8) Dieser Fall könnte dazu führen, 
dass der IKT-Drittanbieter verpflichtet wäre, Empfehlungen im Rahmen des Verordnungsvorschlags und 
verbindliche Anweisungen im Rahmen der NIS-Richtlinie zu befolgen, die einander widersprechen. Die EZB schlägt 
vor, dass die gesetzgebenden Organe der Union weiter prüfen, ob zwischen dem Verordnungsvorschlag und der NIS- 
Richtlinie ein Potenzial für Inkohärenzen besteht, das die Harmonisierung und Verringerung von sich 
überschneidenden und widersprüchlichen Anforderungen an Finanzunternehmen behindern könnte.

1.3 Die EZB geht ferner davon aus, dass gemäß dem Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates 
über Maßnahmen für ein hohes gemeinsames Cybersicherheitsniveau in der Union und zur Aufhebung der 
Richtlinie (EU) 2016/1148 (9) (im Folgenden „NIS2-Richtlinienvorschlag“) „Beinahe-Vorfälle“ (10) Meldepflichten 
unterliegen werden. (11) Zwar wird in Erwägungsgrund 39 des NIS2-Richtlinienvorschlags auf die Bedeutung des Begriffs 
„Beinahe-Vorfälle“ Bezug genommen, es bleibt jedoch unklar, ob dadurch die Absicht zum Ausdruck gebracht wird, die in 
Artikel 2 des Verordnungsvorschlags aufgeführten Finanzunternehmen zur Meldung von Beinahe-Vorfällen zu 
verpflichten. In diesem Zusammenhang und unter Berücksichtigung der Tatsache, dass Beinahe-Vorfälle erst dann als 
solche eingestuft werden können, wenn sie eingetreten sind, würde die EZB eine rechtzeitige Unterrichtung über 
erhebliche Beinahe-Vorfälle entsprechend der aktuellen Praxis bei Cybervorfällen begrüßen. Die EZB schlägt vor, dass der 
Verordnungsvorschlag und der NIS2-Richtlinienvorschlag besser aufeinander abgestimmt werden sollten, um den 
genauen Umfang der Meldepflichten zu präzisieren, denen ein bestimmtes Finanzunternehmen im Rahmen dieser 
beiden unterschiedlichen, jedoch miteinander verbundenen Rechtsakte der Union unterliegen kann. Zugleich müssten 
„Beinahe-Vorfälle“ definiert werden, und es müssten Bestimmungen erarbeitet werden, die ihre Bedeutung präzisieren.

1.4 Die EZB begrüßt die Schaffung von Anreizen für den Austausch von Informationen zu Erkenntnissen über 
Cyberbedrohungen zwischen Finanzunternehmen auf freiwilliger Basis, um ihre Widerstandsfähigkeit gegenüber 
Cyberangriffen zu verbessern und zu stärken. Die EZB hat selbst die marktbasierte Cyber Information and 
Intelligence Sharing Initiative (Initiative für den Austausch von Informationen und Erkenntnissen über 
Cyberbedrohungen – CIISI-EU) gefördert und allen Interessierten Konzepte für die Auflegung und Förderung einer 
solchen Initiative zur Verfügung gestellt (12).

1.5 Die EZB unterstützt die Zusammenarbeit zwischen den für die Zwecke des Verordnungsvorschlags zuständigen 
Behörden, den Europäischen Aufsichtsbehörden (European Supervisory Authorities – ESA) und den Computer- 
Notfallteams (Computer Security Incident Response Teams – CSIRTs) (13). Es kommt entscheidend darauf an, 
Informationen auszutauschen, um die Betriebsstabilität in der Union zu gewährleisten, da der Informationsaustausch 
und die Zusammenarbeit zwischen den Behörden zur Prävention von Cyberangriffen und zur Eindämmung der 
Ausbreitung von IKT-Bedrohungen beitragen können. Unionsweit sollte ein gemeinsames Verständnis der IKT-Risiken 
gefördert und eine einheitliche Bewertung solcher Risiken sichergestellt werden. Es ist von allergrößter Bedeutung, dass 
die zuständigen Behörden (14) Informationen nur dann an die zentrale Anlaufstelle (15) und die nationalen CSIRTs 
weitergeben, wenn klar festgelegte Verfahren für die Klassifizierung und den Austausch von Informationen vorhanden 
sind, die mit angemessenen Garantien zur Gewährleistung der Vertraulichkeit einhergehen.

1.6 Schließlich würde die EZB die Einführung von Vorschriften über personenbezogene Daten und die Aufbewahrung von 
Daten im Rahmen des Verordnungsvorschlags begrüßen. Bei der Festlegung der Dauer der Aufbewahrungsfrist sollte 
berücksichtigt werden, welche Untersuchungen, Prüfungen, Informationsersuchen, Mitteilungen, Veröffentlichungen, 
Evaluierungen, Überprüfungen, Bewertungen sowie Überwachungs- oder Aufsichtspläne die zuständigen Behörden im 

(6) Siehe Artikel 3 Absatz 15 des Verordnungsvorschlags.
(7) Siehe Artikel 31 Absatz 1 Buchstabe d des Verordnungsvorschlags.
(8) Siehe Artikel 15 Absatz 3 der NIS-Richtlinie.
(9) COM(2020) 823 final.
(10) Ereignisse, die das Potenzial gehabt hätten, Schäden zu verursachen, deren vollständiger Eintritt jedoch verhindert wurde; siehe 

Erwägungsgrund 39 des NIS2-Richtlinienvorschlags.
(11) Siehe Artikel 11 des NIS2-Richtlinienvorschlags.
(12) Cyber Information and Intelligence Sharing Initiative (Initiative für den Austausch von Informationen und Erkenntnissen über 

Cyberbedrohungen – CIISI-EU), abrufbar auf der Website der EZB unter www.ecb.europa.eu.
(13) Siehe Artikel 42 des Verordnungsvorschlags.
(14) Siehe auch Artikel 11, 26 und 27 des NIS2-Richtlinienvorschlags.
(15) Siehe Artikel 8 Absatz 3 der NIS-Richtlinie.
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Rahmen ihrer jeweiligen Verpflichtungen und Aufgaben gemäß dem Verordnungsvorschlag durchzuführen bzw. zu 
erarbeiten haben. In diesem Zusammenhang wäre eine Aufbewahrungsfrist von 15 Jahren angemessen. Diese 
Aufbewahrungsfrist könnte je nach den Erfordernissen im Einzelfall verkürzt oder verlängert werden. In diesem 
Zusammenhang schlägt die EZB vor, dass die gesetzgebenden Organe der Union bei der Formulierung der einschlägigen 
Bestimmung über personenbezogene Daten und die Aufbewahrung von Daten auch den Grundsatz der 
Datenminimierung sowie die Weiterverarbeitung zu im öffentlichen Interesse liegenden Archivzwecken, zu 
wissenschaftlichen oder historischen Forschungszwecken und zu statistischen Zwecken berücksichtigen. (16)

2. Spezifische Anmerkungen zur Überwachung sowie zur Verrechnung und Abwicklung von Wertpapieren

2.1 Überwachungszuständigkeiten des ESZB und des Eurosystems

2.1.1 In engem Zusammenhang mit dessen grundlegenden geldpolitischen Aufgaben sehen der AEUV und die Satzung 
des Europäischen Systems der Zentralbanken und der Europäischen Zentralbank (im Folgenden „ESZB-Satzung“) 
vor, dass das Eurosystem die Überwachung der Verrechnungs- und Zahlungssysteme durchführt. Gemäß 
Artikel 127 Absatz 2 vierter Gedankenstrich AEUV und der entsprechenden Regelung in Artikel 3.1 vierter 
Gedankenstrich der ESZB-Satzung besteht eine der grundlegenden Aufgaben des Europäischen Systems der 
Zentralbanken (ESZB) darin, das reibungslose Funktionieren der Zahlungssysteme zu fördern. Im Rahmen der 
Wahrnehmung dieser grundlegenden Aufgabe können die EZB und die nationalen Zentralbanken Einrichtungen 
zur Verfügung stellen und kann die EZB Verordnungen erlassen, um effiziente und zuverlässige Verrechnungs- und 
Zahlungssysteme innerhalb der Union und im Verkehr mit dritten Ländern zu gewährleisten. (17) Im Einklang mit 
ihrer Überwachungsfunktion hat die EZB die Verordnung (EU) Nr. 795/2014 der Europäischen Zentralbank 
(EZB/2014/28) (im Folgenden „SIPS-Verordnung“) (18) erlassen. Mit der SIPS-Verordnung werden die Prinzipien für 
Finanzmarktinfrastrukturen vom April 2012 des Ausschusses für Zahlungsverkehrs- und Abrechnungssysteme 
(Committee on Payment and Settlement Systems – CPSS) und der Internationalen Organisation der Wertpapierauf
sichtsbehörden (International Organization of Securities Commissions – IOSCO) (19) verbindlich umgesetzt, die 
rechtlich bindend sind und Großbetrags- und Massenzahlungssysteme von systemischer Bedeutung abdecken, die 
entweder von einer Zentralbank des Eurosystems oder von einem privaten Unternehmen betrieben werden. Im 
Rahmen des „Eurosystem Oversight Policy Framework“ (20) werden Zahlungsinstrumente als „integraler Bestandteil 
der Zahlungssysteme“ definiert und somit in den Anwendungsbereich der Überwachung durch das Eurosystem 
einbezogen. Der Rahmen für die Überwachung von Zahlungsinstrumenten wird gegenwärtig überprüft. (21) In 
diesem Rahmen wird ein Zahlungsinstrument (z. B. eine Karte, Überweisung, Lastschrift, E-Geld-Überweisung oder 
ein digitales Zahlungstoken (22)) als personalisiertes Instrument (oder Reihe von Instrumenten) und/oder 
Verfahrensablauf definiert, das bzw. der zwischen dem Zahlungsdienstnutzer und dem Zahlungsdienstleister 
vereinbart wurde, um eine Wertübertragung (23) zu veranlassen.

2.1.2 In Anbetracht des Vorstehenden begrüßt die EZB, dass Systembetreiber im Sinne von Artikel 2 Buchstabe p der 
Richtlinie 98/26/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (24), Zahlungssysteme (einschließlich solcher, die 
von Zentralbanken betrieben werden), Zahlverfahren und Zahlungsvereinbarungen mit Blick auf die Anwendung 

(16) Siehe Artikel 4 Buchstabe b und Artikel 13 der Verordnung (EU) 2018/1725 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
23. Oktober 2018 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Organe, Einrichtungen 
und sonstigen Stellen der Union, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 und des Beschlusses 
Nr. 1247/2002/EG (ABl. L 295 vom 21.11.2018, S. 39).

(17) Siehe Artikel 22 der ESZB-Satzung.
(18) Verordnung (EU) Nr. 795/2014 der Europäischen Zentralbank vom 3. Juli 2014 zu den Anforderungen an die Überwachung 

systemrelevanter Zahlungsverkehrssysteme (EZB/2014/28) (ABl. L 217 vom 23.7.2014, S. 16).
(19) Verfügbar auf der Website der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich unter www.bis.org.
(20) Überarbeitete Fassung des Rahmens der Überwachungspolitik des Eurosystems „Eurosystem Oversight Policy Framework“ (Juli 2016), 

abrufbar auf der Website der EZB unter www.ecb.europa.eu.
(21) Siehe den überarbeiteten und konsolidierten Rahmen des Eurosystems für die Überwachung von elektronischen Zahlungsinstrumenten, 

-verfahren und -mechanismen von Oktober 2020 (PISA-Rahmen), abrufbar auf der Website der EZB unter www.ecb.europa.eu.
(22) Ein digitales Zahlungstoken bezeichnet eine digitale Darstellung von Werten, die durch Forderungsansprüche oder Vermögenswerte, 

die anderweitig erfasst sind, unterlegt ist und die Übertragung von Werten zwischen den Endnutzern ermöglicht. Je nach dem 
zugrunde liegenden Design können digitale Zahlungstoken eine Wertübertragung vorsehen, ohne zwangsläufig einen zentralen 
Dritten einzubeziehen und/oder Zahlungskonten zu nutzen.

(23) „Wertübertragung“: „Der vom Zahler oder im Namen des Zahlers oder vom Zahlungsempfänger ausgelöste Vorgang des Transfers von 
Geldbeträgen oder digitalen Zahlungstoken oder der Einzahlung oder Abhebung von Bargeld auf/von einem Nutzerkonto, ungeachtet 
etwaiger zugrunde liegender Verpflichtungen zwischen Zahler und Zahlungsempfänger. An der Übertragung können ein einzelner oder 
mehrere Zahlungsdienstleister beteiligt sein.“ Diese Definition von „Wertübertragung“ im Sinne des PISA-Rahmens weicht von der 
Begriffsbestimmung von Transfer von „Geldbeträgen“ gemäß der Richtlinie (EU) 2015/2366 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 25. November 2015 über Zahlungsdienste im Binnenmarkt, zur Änderung der Richtlinien 2002/65/EG, 2009/110/EG 
und 2013/36/EU und der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 sowie zur Aufhebung der Richtlinie 2007/64/EG (ABl. L 337 vom 23.12.2015, 
S. 35) ab. Eine „Wertübertragung“ im Zusammenhang mit einem „Zahlungsinstrument“ im Sinne der genannten Richtlinie kann sich nur auf 
eine Übertragung von „Geldbeträgen“ beziehen. Gemäß der genannten Richtlinie schließen „Geldbeträge“ keine digitalen Zahlungstoken ein, 
es sei denn, die Token können als E-Geld (oder, allerdings eher hypothetisch, als Giralgeld) eingestuft werden.

(24) Richtlinie 98/26/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Mai 1998 über die Wirksamkeit von Abrechnungen in 
Zahlungs- sowie Wertpapierliefer- und -abrechnungssystemen (ABl. L 166 vom 11.6.1998, S. 45).
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der oben genannten Überwachungsrahmen von dem Artikel, der den Geltungsbereich des Verordnungsvorschlags 
betrifft, ausgenommen sind. Aus diesen Gründen sollten die Zuständigkeiten des ESZB nach Maßgabe des AEUV 
und die Zuständigkeiten des Eurosystems gemäß der SIPS-Verordnung in den Erwägungsgründen des Verordnungs
vorschlags eindeutig aufgeführt werden.

2.1.3 Ebenso begrüßt die EZB, dass IKT-Drittanbieter, die Aufsichtsrahmen unterliegen, die zur Unterstützung der in 
Artikel 127 Absatz 2 AEUV genannten Aufgaben eingerichtet wurden, von der Anwendung des im Verordnungs
vorschlag vorgesehenen Aufsichtsrahmens ausgenommen sind. (25) In diesem Zusammenhang möchte die EZB betonen, 
dass die Zentralbanken des ESZB, wenn sie in ihrer Eigenschaft als Währungsbehörden handeln, (26) und das Eurosystem, 
wenn es Dienstleistungen über TARGET2, TARGET2-Securites (T2S) (27) und TARGET Instant Payment Settlement 
(TIPS) (28) erbringt, weder unter den Artikel fallen, der den Geltungsbereich des Verordnungsvorschlags betrifft, noch als 
IKT-Drittanbieter angesehen und somit potenziell als kritische IKT-Drittanbieter im Sinne des Verordnungsvorschlags 
eingestuft werden können. Das Eurosystem überwacht T2S im Zusammenhang mit seinem Mandat, effiziente und 
zuverlässige Verrechnungs- und Zahlungssysteme zu gewährleisten. Darüber hinaus hat die ESMA klargestellt, dass T2S 
kein kritischer Dienstleister (29) im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 909/2014 des Europäischen Parlaments und des 
Rates (30) (im Folgenden „CSD-Verordnung“) ist. Infolgedessen werden die organisatorische und betriebliche Sicherheit, 
Effizienz und Stabilität von T2S durch den geltenden rechtlichen, regulatorischen und operativen Rahmen und die 
vereinbarten Governance-Regelungen von T2S und nicht durch die CSD-Verordnung gewährleistet.

2.1.4 Darüber hinaus deckt der Rahmen der Überwachungspolitik des Eurosystems (31) kritische Dienstleister wie die 
Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) ab. SWIFT ist eine genossenschaftliche 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Belgien, die sichere Nachrichtendienstleistungen auf 
internationaler Ebene anbietet. Die Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique ist die federführende 
Überwachungsinstanz von SWIFT und führt auf der Grundlage einer Vereinbarung zur kooperativen Überwachung 
in Zusammenarbeit mit den anderen G10-Zentralbanken, einschließlich der EZB, die Überwachung von SWIFT 
durch. Die G10-Überwachungsinstanzen erkennen an, dass der Hauptschwerpunkt der Überwachung auf dem 
operationellen Risiko von SWIFT liegt, da dieses als die wichtigste Risikokategorie betrachtet wird, durch die SWIFT 
ein Systemrisiko für das Finanzsystem in der Union darstellen könnte. Die kooperative Überwachungsgruppe von 
SWIFT hat diesbezüglich ein spezifisches Bündel von Grundsätzen und einen Erwartungskatalog („High Level 
Expectations“) entwickelt, die auf SWIFT Anwendung finden, wie z. B. Risikoermittlung und -management, 
Informationssicherheit, Zuverlässigkeit und Resilienz, Technologieplanung und Kommunikation mit Anwendern. 
Die G10-Überwachungsinstanzen erwarten, dass SWIFT die Leitlinien „Guidance on cyber resilience for financial 
market infrastructures“ (Leitlinien über die Cyberresilienz für Finanzmarktinfrastrukturen) des Ausschusses für 
Zahlungsverkehr und Marktinfrastrukturen (Committee on Payment and Market Infrastructures – CPMI) und der 
Internationalen Organisation der Wertpapieraufsichtsbehörden (International Organization of Securities 
Commissions – IOSCO) (32) sowie andere internationale IKT-Sicherheitsstandards einhält, die zusammen über die 
im Verordnungsvorschlag festgelegten Anforderungen hinausgehen.

2.1.5 Es ist noch nicht geklärt, ob SWIFT und möglicherweise andere Dienstleister, die dem Rahmen der 
Überwachungspolitik des Eurosystems unterliegen, unter Umständen als IKT-Drittanbieter in den 
Anwendungsbereich des Verordnungsvorschlags fallen könnten, wenn sie Dienstleistungen erbringen sollten, die 
nicht von Artikel 127 Absatz 2 AEUV abgedeckt sind. Die EZB begrüßt daher nachdrücklich, dass Dienstleister, die 
bereits dem Rahmen der Überwachungspolitik des Eurosystems unterliegen, u. a. SWIFT, vom Anwendungsbereich 
des im Verordnungsvorschlag festgelegten Überwachungsrahmens ausgenommen sind.

(25) Siehe Artikel 28 Absatz 5 des Verordnungsvorschlags.
(26) Siehe Nummer 1.3 der Stellungnahme der Europäischen Zentralbank vom 19. Februar 2021 zu einem Vorschlag für eine Verordnung 

über Märkte für Kryptowerte und zur Änderung der Richtlinie (EU) 2019/1937 (CON/2021/4). Sämtliche Stellungnahmen der EZB 
sind auf EUR-Lex abrufbar.

(27) Siehe Anhang IIa der Leitlinie EZB/2012/27 der Europäischen Zentralbank vom 5. Dezember 2012 über ein transeuropäisches 
automatisiertes Echtzeit-Brutto-Express-Zahlungsverkehrssystem (ABl. L 30 vom 30.1.2013, S. 1). Leitlinie EZB/2012/13 der 
Europäischen Zentralbank vom 18. Juli 2012 über TARGET2-Securities (ABl. L 215 vom 11.8.2012, S. 19); Beschluss EZB/2011/20 
der Europäischen Zentralbank vom 16. November 2011 zur Festlegung detaillierter Regelungen und Verfahren für die Umsetzung der 
Zulassungskriterien für den Zugang von Zentralverwahrern zu TARGET2-Securities-Dienstleistungen (ABl. L 319 vom 2.12.2011, 
S. 117). Siehe ferner die T2S-Rahmenvereinbarung und die Collective Agreement (Gemeinsame Vereinbarung).

(28) Siehe Anhang IIb der Leitlinie EZB/2012/27.
(29) Siehe Artikel 30 Absatz 5 der Verordnung (EU) Nr. 909/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 zur 

Verbesserung der Wertpapierlieferungen und -abrechnungen in der Europäischen Union und über Zentralverwahrer sowie zur 
Änderung der Richtlinien 98/26/EG und 2014/65/EU und der Verordnung (EU) Nr. 236/2012 (ABl. L 257 vom 28.8.2014, S. 1) und 
Artikel 68 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/392 der Kommission vom 11. November 2016 zur Ergänzung der 
Verordnung (EU) Nr. 909/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards für die 
Zulassung von und für aufsichtliche und operationelle Anforderungen an Zentralverwahrer (ABl. L 65 vom 10.3.2017, S. 48).

(30) Verordnung (EU) Nr. 909/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 zur Verbesserung der Wertpapierlie
ferungen und -abrechnungen in der Europäischen Union und über Zentralverwahrer sowie zur Änderung der Richtlinien 98/26/EG 
und 2014/65/EU und der Verordnung (EU) Nr. 236/2012 (ABl. L 257 vom 28.8.2014, S. 1).

(31) Überarbeitete Fassung des Rahmens der Überwachungspolitik des Eurosystems „Eurosystem Oversight Policy Framework“ (Juli 2016), 
abrufbar auf der Website der EZB unter www.ecb.europa.eu.

(32) Verfügbar auf der Website der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich unter www.bis.org.
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2.2 Zuständigkeiten des ESZB im Bereich der Wertpapierabwicklung

2.2.1 Bei Zentralverwahrern handelt es sich um Finanzmarktinfrastrukturen (FMIs), die nach der CSD-Verordnung, in der 
die Anforderungen an die Lieferung und Abrechnung von Finanzinstrumenten und Vorschriften für die 
Organisation und Führung von Zentralverwahrern festgelegt werden, der strikten Regulierung und Beaufsichtigung 
durch unterschiedliche Behörden unterliegen. Darüber hinaus sollten Zentralverwahrer die Leitlinien über die 
Cyberresilienz für Finanzmarktinfrastrukturen des CPMI und der IOSCO beachten, die im Rahmen der Cyber 
Resilience Oversight Expectations for Financial Market Infrastructures (Oversight-Erwartungen im Hinblick auf die 
Cyberresilienz für Finanzmarktinfrastrukturen) operationalisiert wurden (Dezember 2018) (33). Neben den 
Aufsichtsbefugnissen, die den nationalen zuständigen Behörden (NCAs) im Rahmen der Verordnung über 
Zentralverwahrer übertragen sind, handeln die Mitglieder des ESZB als „betreffende Behörden“ in ihrer Eigenschaft 
als für die Überwachung der von Zentralverwahrern betriebenen Wertpapierabwicklungssysteme zuständige 
Behörden, als Zentralbanken, welche die wichtigsten Währungen ausgeben, in denen Abrechnungen vollzogen 
werden, und als Zentralbanken, in deren Büchern die Geldseite von Geschäften abgerechnet wird. (34) Diesbezüglich 
wird in Erwägungsgrund 8 der Verordnung über Zentralverwahrer festgestellt, dass die vorgenannte Verordnung die 
Zuständigkeit der EZB und der nationalen Zentralbanken für die Gewährleistung effizienter und solider Clearing- 
und Zahlungssysteme innerhalb der Europäischen Union und im Verhältnis zu anderen Ländern nicht berühren 
sollte. In Erwägungsgrund 8 wird darüber hinaus festgestellt, dass die Verordnung über Zentralverwahrer dem 
Zugang der Mitglieder des ESZB zu den Informationen, die für die Erfüllung ihrer Aufgaben (35), einschließlich der 
Überwachung von Zentralverwahrern und anderen FMIs, (36) zweckdienlich sind, nicht entgegenstehen sollte.

2.2.2 Darüber hinaus fungieren die Mitglieder des ESZB häufig als Abwicklungsstellen für die Geldseite von Wertpapierge
schäften, und das Eurosystem bietet Zentralverwahrern Abwicklungsdienstleistungen über T2S an. Die 
Überwachung von T2S durch das Eurosystem steht im Zusammenhang mit dessen Mandat, effiziente und 
zuverlässige Verrechnungs- und Zahlungssysteme zu gewährleisten, während die für Zentralverwahrer zuständigen 
und betreffenden Behörden bestrebt sind, für deren reibungsloses Funktionieren, die Sicherheit und Effizienz der 
Abwicklung und das ordnungsgemäße Funktionieren der Finanzmärkte in ihrem jeweiligen Zuständigkeitsbereich 
zu sorgen.

2.2.3 Gemäß dem Verordnungsvorschlag (37) sind die Zentralbanken des ESZB nicht in die Erarbeitung technischer 
Standards in Bezug auf die Präzisierung von IKT-Risiken einbezogen. Ebenso werden die zuständigen Behörden 
nach dem Verordnungsvorschlag (38) nicht über IKT-bezogene Vorfälle unterrichtet. Die Zentralbanken des ESZB 
sollten in gleichem Maße einbezogen werden wie gegenwärtig in der CSD-Verordnung vorgesehen, und die 
betreffenden Behörden sollten über IKT-bezogene Vorfälle unterrichtet werden. Das Eurosystem ist die betreffende 
Behörde für alle Zentralverwahrer im Euro-Währungsgebiet und für mehrere andere Zentralverwahrer in der EU. 
Die Zentralbanken des ESZB müssten über IKT-bezogene Vorfälle unterrichtet werden, die für die Wahrnehmung 
ihrer Pflichten relevant sind, einschließlich der Überwachung von Zentralverwahrern und anderen FMIs. Die 
Risiken, denen Zentralverwahrer ausgesetzt sind, einschließlich IKT-Risiken, sind geeignet, das ordnungsgemäße 
Funktionieren von Zentralverwahrern zu gefährden. Daher sind IKT-Risiken für die betreffenden Behörden von 
Bedeutung, die einen vollständigen und detaillierten Überblick über diese Risiken erhalten sollten, um sie bewerten 
und Einfluss auf den Risikomanagementansatz der Zentralverwahrer nehmen zu können. Die im Verordnungs
vorschlag festgelegten Anforderungen zu IKT-Risiken sollten nicht weniger restriktiv sein als die in der CSD- 
Verordnung und den derzeit geltenden technischen Regulierungsstandards vorgesehenen Anforderungen.

2.2.4 Darüber hinaus sollten die gesetzgebenden Organe der Union das Zusammenspiel zwischen dem Verordnungsvorschlag (39)
und den technischen Regulierungsstandards zur Ergänzung der CSD-Verordnung klarstellen. Insbesondere ist nicht klar, ob 
ein Zentralverwahrer von der Verpflichtung zur Unterhaltung eines eigenen sekundären Bearbeitungsstandorts 
auszunehmen ist, wenn sein IKT-Drittanbieter einen solchen Standort unterhält. (40) Sollte ein Zentralverwahrer von dieser 

(33) Abrufbar auf der Website der EZB unter www.ecb.europa.eu.
(34) Siehe Artikel 12 der Verordnung (EU) Nr. 909/2014.
(35) Siehe auch Artikel 13, Artikel 17 Absatz 4 und Artikel 22 Absatz 6 der Verordnung (EU) Nr. 909/2014.
(36) Siehe Nummer 7.3 der Stellungnahme der Europäischen Zentralbank vom 6. April 2017 zur Bestimmung Kritischer Infrastrukturen 

zum Zwecke der Sicherheit in der Informationstechnik (CON/2017/10); Nummer 7.2 der Stellungnahme der Europäischen 
Zentralbank vom 8. November 2018 zur Bestimmung wesentlicher Dienstleistungen und von deren Betreibern für die Zwecke der 
Sicherheit von Netzwerk- und Informationssystemen (CON/2018/47); Nummer 3.5.2 der Stellungnahme der Europäischen 
Zentralbank vom 2. Mai 2019 zur Sicherheit von Netzwerk- und Informationssystemen (CON/2019/17) und Nummer 3.5.2 der 
Stellungnahme der Europäischen Zentralbank vom 11. November 2019 zur Sicherheit von Netzwerk- und Informationssystemen 
(CON/2019/38).

(37) Siehe Artikel 54 Absatz 5 des Verordnungsvorschlags und Artikel 45 Absatz 7 der Verordnung (EU) Nr. 909/2014.
(38) Siehe Artikel 54 Absatz 4 des Verordnungsvorschlags und Artikel 45 Absatz 6 der Verordnung (EU) Nr. 909/2014.
(39) Siehe Artikel 11 Absatz 5 des Verordnungsvorschlags.
(40) Siehe Artikel 78 Absatz 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/392 der Kommission vom 11. November 2016 zur Ergänzung der 

Verordnung (EU) Nr. 909/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards für die 
Zulassung von und für aufsichtliche und operationelle Anforderungen an Zentralverwahrer (ABl. L 65 vom 10.3.2017, S. 48).
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Verpflichtung zur Unterhaltung eines sekundären Standorts ausgenommen sein, wäre die Rechtskraft dieser Anforderung 
unklar. Ebenso wird im Verordnungsvorschlag (41) auf eine Zeitvorgabe für die Wiederherstellung und auf Zeitvorgaben für 
die Wiederherstellungspunkte jeder Funktion (42) Bezug genommen, während in den einschlägigen technischen 
Regulierungsstandards in Bezug auf die für kritische Tätigkeiten von Zentralverwahrern festgelegten Sanierungszeiten 
zwischen kritischen Funktionen (43) und kritischen Tätigkeiten (44) unterschieden wird. Es sind weitere Klarstellungen und 
Überlegungen der gesetzgebenden Organe der Union hinsichtlich des Zusammenspiels zwischen dem Verordnungs
vorschlag und den technischen Regulierungsstandards zur Ergänzung der CSD-Verordnung geboten, um dem Risiko 
widersprüchlicher Anforderungen zu begegnen. Schließlich sollte präzisiert werden, dass Ausnahmen, die 
Zentralverwahrern gewährt werden, die von bestimmten öffentlichen Stellen im Rahmen der CSD-Verordnung (45)
verwaltet werden, nach Maßgabe des Verordnungsvorschlags verlängert werden.

2.3 Zuständigkeiten des ESZB im Bereich der Wertpapierverrechnung

2.3.1 Den Zentralbanken des ESZB wurde die Zuständigkeit im Bereich der Überwachung zentraler Gegenparteien (CCPs) 
übertragen. In dieser Hinsicht arbeiten die nationalen Zentralbanken des Eurosystems bei der Ausübung von Aufsichts- und 
Überwachungsfunktionen in Bezug auf CCPs häufig mit den jeweils zuständigen nationalen Behörden zusammen und 
gehören dem gemäß der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates (46) (European Market 
Infrastructure Regulation – EMIR, im Folgenden „EMIR“) eingerichteten Kollegium der jeweiligen CCP an. Die einschlägigen 
Mitglieder des Eurosystems (47) gehören den EMIR-Kollegien im Rahmen ihrer Überwachungsfunktion an und vertreten das 
Eurosystem als emittierende Zentralbank für CCPs, bei denen der Euro eine der wichtigsten Währungen der abgerechneten 
Finanzinstrumente ist (und für Offshore-CCPs, die einen erheblichen Teil der Finanzinstrumente in Euro abrechnen). Die 
EZB ist die emittierende Zentralbank für zentrale Gegenparteien außerhalb des Euro-Währungsgebiets.

2.3.2 Gemäß dem Verordnungsvorschlag (48) sind die Zentralbanken des ESZB nicht in die Erarbeitung technischer Standards 
für die Präzisierung von IKT-Risiken eingebunden. Darüber hinaus wird im Verordnungsvorschlag (49) nicht auf die 
Anforderungen an die Zeitvorgabe für die Wiederherstellung und die Zeitvorgabe für die Wiederherstellungspunkte 
gemäß EMIR Bezug genommen. (50) Der vorgeschlagene Regulierungsrahmen sollte die in den geltenden Rechtsvor
schriften vorgesehenen Anforderungen zu IKT-Risiken nicht aufweichen. Daher ist es von entscheidender Bedeutung, 
klare Zeitvorgaben für die Wiederherstellung und die Wiederherstellungspunkte festzulegen, um einen soliden Rahmen 
für die Fortführung des Geschäftsbetriebs zu schaffen. Die Beibehaltung spezifischer Zeitvorgaben für die Wiederher
stellung und die Wiederherstellungspunkte ist zudem Teil der CPMI-IOSCO-Prinzipien für Finanzmarktinfra
strukturen. (51) Die derzeitige Bestimmung der EMIR-Verordnung sollte beibehalten und der Verordnungsvorschlag 
entsprechend angepasst werden. Die Zentralbanken des ESZB sollten in die Ausarbeitung von Rechtsvorschriften des 
Sekundärrechts sowie in weitere Klarstellungen und Überlegungen der gesetzgebenden Organe der Union zum 
Zusammenspiel zwischen dem Verordnungsvorschlag und den ergänzenden technischen Regulierungsstandards 
eingebunden werden, um dem Risiko widersprüchlicher oder sich überschneidender Anforderungen zu begegnen.

3. Besondere Anmerkungen zu aufsichtsrechtlichen Aspekten

3.1 Nach Maßgabe der Verordnung (EU) Nr. 1024/2013 des Rates (52) (im Folgenden „SSM-Verordnung“) werden der 
EZB besondere Aufgaben im Zusammenhang mit der Aufsicht über Kreditinstitute im Euro-Währungsgebiet sowie 
die Verantwortung für das wirksame und einheitliche Funktionieren des einheitlichen Aufsichtsmechanismus 
(Single Supervisory Mechanism – SSM) übertragen, innerhalb dessen spezifische Aufsichtsbefugnisse zwischen der 
EZB und den teilnehmenden NCAs aufgeteilt werden. Die EZB nimmt insbesondere die Aufgabe der Zulassung und 
des Entzugs der Zulassung aller Kreditinstitute wahr. Die EZB hat u. a. auch die Aufgabe zu gewährleisten, dass die 
einschlägigen Rechtsvorschriften der Union eingehalten werden, die Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute 
festlegen, einschließlich der Anforderung, über solide Regelungen für die Unternehmensführung, wie solide 
Risikomanagementverfahren und interne Kontrollmechanismen, zu verfügen. (53) Zu diesem Zweck werden der 

(41) Siehe Artikel 11 Absatz 6 des Verordnungsvorschlags.
(42) Siehe Artikel 3 Absatz 17 des Verordnungsvorschlags.
(43) Siehe Artikel 76 Absatz 2 Buchstaben d und e der Delegierten Verordnung (EU) 2017/392 der Kommission.
(44) Siehe Artikel 78 Absätze 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/392 der Kommission.
(45) Siehe Artikel 1 Absatz 4 der Verordnung (EU) Nr. 909/2014.
(46) Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2012 über OTC-Derivate, zentrale 

Gegenparteien und Transaktionsregister (ABl. L 201 vom 27.7.2012, S. 1).
(47) Siehe Artikel 18 Absatz 2 Buchstaben g und h EMIR.
(48) Siehe Artikel 53 Absatz 2 Buchstabe b und Absatz 3 des Verordnungsvorschlags sowie Artikel 34 Absatz 3 EMIR.
(49) Siehe Artikel 53 Absatz 2 Buchstabe a des Verordnungsvorschlags.
(50) Siehe Artikel 34 EMIR.
(51) Siehe CPMI-IOSCO-Prinzipien für Finanzmarktinfrastrukturen, verfügbar auf der Website der Bank für Internationalen 

Zahlungsausgleich unter www.bis.org.
(52) Verordnung (EU) Nr. 1024/2013 des Rates vom 15. Oktober 2013 zur Übertragung besonderer Aufgaben im Zusammenhang mit der 

Aufsicht über Kreditinstitute auf die Europäische Zentralbank (ABl. L 287 vom 29.10.2013, S. 63).
(53) Siehe Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe e und Artikel 6 Absatz 4 der Verordnung (EU) Nr. 1024/2013.
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EZB alle Aufsichtsbefugnisse übertragen, um in die Tätigkeit von Kreditinstituten einzugreifen, die für die 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben erforderlich sind. Die EZB und die betreffenden NCAs sind daher die zuständigen 
Behörden, die gemäß der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates (54) (im 
Folgenden „Eigenkapitalverordnung“) und der Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parlaments und des 
Rates (55) (im Folgenden „Eigenkapitalrichtlinie“) bestimmte Aufsichtsbefugnisse ausüben.

3.2 Der Verordnungsvorschlag sieht vor, dass das einheitliche Regelwerk und das Aufsichtssystem so weiterentwickelt 
werden sollten, dass sie auch die digitale Betriebsstabilität und die IKT-Sicherheit abdecken, indem die Mandate von 
Finanzaufsichtsbehörden, die mit der Überwachung und dem Schutz der Finanzstabilität und der Marktintegrität 
betraut sind, erweitert werden. (56) Ziel ist die Förderung eines umfassenden Rahmens für IKT oder operationelle 
Risiken durch die Harmonisierung der wichtigsten Anforderungen an die digitale Betriebsstabilität für alle 
Finanzunternehmen. (57) Mit dem Verordnungsvorschlag sollen insbesondere die Anforderungen mit Blick auf IKT- 
Risiken konsolidiert und verbessert werden, die bisher in den einzelnen Rechtsinstrumenten gesondert behandelt 
wurden. (58)

3.3 Die Anforderungen mit Blick auf IKT-Risiken für den Finanzsektor verteilen sich derzeit auf eine Reihe von 
Rechtsakten der Union, darunter die Eigenkapitalrichtlinie, und nicht verbindliche Rechtsinstrumente (wie EBA- 
Leitlinien); sie sind vielfältig und bisweilen unvollständig. In einigen Fällen wurde das IKT-Risiko nur implizit als 
Teil des operationellen Risikos berücksichtigt, in anderen dagegen überhaupt nicht. Diesbezüglich sollte durch eine 
Angleichung des Verordnungsvorschlags und dieser Rechtsakte Abhilfe geschaffen werden. Zu diesem Zweck 
werden in der vorgeschlagenen Änderungsrichtlinie eine Reihe von Änderungen vorgelegt, die notwendig 
erscheinen, um für rechtliche Klarheit und Kohärenz in Bezug auf die Anwendung der verschiedenen 
Anforderungen an die digitale Betriebsstabilität zu sorgen. Die gegenwärtig in der vorgeschlagenen Änderungs
richtlinie empfohlenen Änderungen der Eigenkapitalrichtlinie (59) beziehen sich jedoch nur auf die Bestimmungen 
über Notfall- und Betriebskontinuitätspläne, (60), da sie anscheinend implizit als Grundlage für das IKT- 
Risikomanagement dienen.

3.4 Darüber hinaus sieht der Verordnungsvorschlag (61) vor, dass Finanzunternehmen, einschließlich Kreditinstituten, 
über interne Governance- und Kontrollrahmen verfügen, die eine wirksame und umsichtige Steuerung aller IKT- 
Risiken gewährleisten. Der Verordnungsvorschlag (62) sieht die Anwendung der darin festgelegten Anforderungen 
auf individueller und konsolidierter Ebene vor, ohne jedoch eine ausreichende Koordinierung mit den genannten 
sektorspezifischen Rechtsvorschriften zu gewährleisten. Schließlich ist im Verordnungsvorschlag (63) vorgesehen, 
dass unbeschadet der Bestimmungen über den im Verordnungsvorschlag genannten Aufsichtsrahmen für kritische 
IKT-Drittanbieter (64) die Einhaltung der darin festgelegten Pflichten bei Kreditinstituten durch die gemäß Artikel 4 
der Eigenkapitalrichtlinie benannte zuständige Behörde sichergestellt wird, unbeschadet der besonderen Aufgaben, 
die der EZB durch die SSM-Verordnung übertragen wurden.

3.5 In Anbetracht des Vorstehenden geht die EZB davon aus, dass der Verordnungsvorschlag in Bezug auf Kreditinstitute 
und mit Ausnahme der Bestimmungen des Verordnungsvorschlags über den Aufsichtsrahmen für kritische IKT- 
Drittanbieter (65) einen aufsichtsrechtlichen internen Governance-Rahmen für das IKT-Risikomanagement festlegen 
soll, der in den allgemeinen internen Governance-Rahmen der Eigenkapitalrichtlinie integriert wird. Angesichts des 
aufsichtlichen Charakters des vorgeschlagenen Rahmens werden die zuständigen Behörden, die für die Aufsicht über 
die Einhaltung der in dem vorgeschlagenen Rahmen festgelegten Verpflichtungen zuständig sind, einschließlich der 
EZB, die für die Bankenaufsicht gemäß der SSM-Verordnung zuständigen Behörden sein.

(54) Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über Aufsichtsanforderungen an 
Kreditinstitute und Wertpapierfirmen und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (ABl. L 176 vom 27.6.2013, S. 1).

(55) Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über den Zugang zur Tätigkeit von 
Kreditinstituten und die Beaufsichtigung von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen, zur Änderung der Richtlinie 2002/87/EG und 
zur Aufhebung der Richtlinien 2006/48/EG und 2006/49/EG (ABl. L 176 vom 27.6.2013, S. 338).

(56) Siehe Erwägungsgrund 8 des Verordnungsvorschlags.
(57) Siehe Erwägungsgrund 11 des Verordnungsvorschlags.
(58) Siehe Erwägungsgrund 12 des Verordnungsvorschlags.
(59) Siehe Erwägungsgründe 4 und 5 der vorgeschlagenen Änderungsrichtlinie.
(60) Siehe Artikel 85 der Eigenkapitalrichtlinie.
(61) Siehe Artikel 4 Absatz 1 des Verordnungsvorschlags.
(62) Siehe Artikel 25 Absätze 3 und 4 des Verordnungsvorschlags.
(63) Siehe Artikel 41 des Verordnungsvorschlags.
(64) Siehe Kapitel V Abschnitt II des Verordnungsvorschlags.
(65) Siehe Kapitel V Abschnitt II des Verordnungsvorschlags.
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3.6 Die gesetzgebenden Organe der Union könnten daher die folgenden Vorschläge zur Verbesserung der Klarheit und 
Koordinierung zwischen dem Verordnungsvorschlag und der Eigenkapitalrichtlinie in Erwägung ziehen. Erstens 
könnten die Anforderungen im Rahmen des Verordnungsvorschlags ausdrücklich als aufsichtsrechtlich eingestuft 
werden, wie dies u. a. in der CSD-Verordnung (66) erfolgt ist. Zweitens könnte der Wortlaut der Erwägungsgründe 
der vorgeschlagenen Änderungsrichtlinie (67) erweitert werden, da die Anforderungen des Verordnungsvorschlags 
über die reine Phase von Notfall- und Betriebskontinuitätsplänen hinausgehen. Governance-Maßnahmen zu IKT- 
Risiken fallen insgesamt in den allgemeineren Anwendungsbereich robuster Unternehmensführungsregelungen 
gemäß Artikel 74 der Eigenkapitalrichtlinie (68). Drittens sollte der Verordnungsvorschlag (69) dahin geändert 
werden, dass in den Erwägungsgründen auf die Zuständigkeit der EZB für die Aufsicht über Kreditinstitute gemäß 
AEUV und SSM-Verordnung hingewiesen wird. Viertens sollte der Verweis auf die Anwendung der darin 
festgelegten Anforderungen auf individueller und konsolidierter Ebene (70) überarbeitet werden, da teilkonsolidierte 
und konsolidierte Ebenen im Verordnungsvorschlag nicht definiert sind und bestimmte Arten von Vermittlern 
gemäß den einschlägigen Rechtsvorschriften nicht der konsolidierten Aufsicht unterliegen (z. B. Zahlungsinstitute). 
Darüber hinaus sollte sich die Anwendungsebene der Anforderungen des Verordnungsvorschlags ausschließlich aus 
den Rechtsvorschriften ergeben, die für jede Art von Finanzunternehmen gelten. Für Kreditinstitute ist ein 
eindeutiger Zusammenhang zwischen der Eigenkapitalrichtlinie und dem Verordnungsvorschlag vorgesehen, 
sodass die Anforderungen gemäß dem Verordnungsvorschlag automatisch auf individueller, teilkonsolidierter oder 
konsolidierter Basis gelten würden (71). Schließlich könnten die gesetzgebenden Organe der Union die Einführung 
einer Übergangsregelung in Erwägung ziehen, um den Zeitraum zwischen dem Inkrafttreten des Verordnungs
vorschlags und dem Inkrafttreten der im Verordnungsvorschlag vorgesehenen technischen Regulierungsstandards 
zu überbrücken, da einige Vermittler, einschließlich Kreditinstituten, bereits Vorschriften über IKT-Risiken 
unterliegen, die für bestimmte Sektoren gelten und detaillierter sind als die allgemeinen Bestimmungen des 
Verordnungsvorschlags.

3.7 Der EZB wurde durch die SSM-Verordnung die Aufgabe übertragen, die Einhaltung der Anforderungen des Unionsrechts 
durch Kreditinstitute zu gewährleisten, denen zufolge diese über solide Risikomanagementverfahren und interne 
Kontrollmechanismen verfügen müssen. (72) Das bedeutet, dass die EZB sicherzustellen hat, dass die Kreditinstitute zur 
Beurteilung und Steuerung ihrer operationellen Risiken, einschließlich des Modellrisikos, sowie zur Absicherung gegen 
selten eintretende Ereignisse mit gravierenden Folgen auf Grundsätze und Verfahren zurückgreifen. Die Kreditinstitute 
müssen festlegen, was für die Zwecke dieser Grundsätze und Verfahren ein operationelles Risiko darstellt. (73)

3.8 Im Juli 2017 verabschiedete der EZB-Rat auf der Grundlage eines Beschlussentwurfs des Aufsichtsgremiums nach 
Artikel 26 Absatz 8 und Artikel 6 Absatz 2 der SSM-Verordnung sowie Artikel 21 Absatz 1 der Verordnung (EU) 
Nr. 468/2014 der Europäischen Zentralbank (EZB/2014/17) (74) den SSM Cyber Incident Reporting Framework 
(SSM-Rahmen für die Meldung von Cybervorfällen, im Folgenden „Rahmen“). Der Rahmen besteht aus einem 
verbindlichen Informations- und/oder Meldeersuchen (an Kreditinstitute gerichtete Einzelbeschlüsse) auf der 
Grundlage von Artikel 10 der SSM-Verordnung. (75) In einigen Ländern wurde bereits ein Verfahren zur Meldung 
von Vorfällen eingeführt, nach dem Kreditinstitute verpflichtet sind, alle signifikanten Cybervorfälle ihren 
nationalen zuständigen Behörden zu melden. In diesen Ländern werden bedeutende Kreditinstitute Vorfälle 
weiterhin an die NCAs melden, die sie anschließend unverzüglich im Namen der beaufsichtigten Unternehmen an 

(66) Siehe Überschrift von Kapitel II Abschnitt 4 („Aufsichtsrechtliche Anforderungen“) der CSD-Verordnung.
(67) Siehe Erwägungsgrund 4 der vorgeschlagenen Änderungsrichtlinie.
(68) Artikel 85 der Richtlinie 2013/36/EU ist eine bloße Spezifizierung. Siehe hierzu auch die Seiten 4, 11 und 37 der Leitlinien der 

Europäischen Bankenaufsichtsbehörde für das IKT- und Sicherheitsrisikomanagement vom 29. November 2019 (im Folgenden „EBA- 
Leitlinien“), in denen die allgemeine Rechtsgrundlage ausdrücklich in Artikel 74 der Richtlinie 2013/36/EU verortet wird.

(69) Siehe Artikel 41 Absatz 1 des Verordnungsvorschlags.
(70) Siehe Artikel 25 Absätze 3 und 4 des Verordnungsvorschlags.
(71) Siehe auch Artikel 109 der Eigenkapitalrichtlinie.
(72) Siehe Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe e der SSM-Verordnung.
(73) Siehe Artikel 85 der Eigenkapitalrichtlinie.
(74) Verordnung (EU) Nr. 468/2014 der Europäischen Zentralbank vom 16. April 2014 zur Einrichtung eines Rahmenwerks für die 

Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Zentralbank und den nationalen zuständigen Behörden und den nationalen benannten 
Behörden innerhalb des einheitlichen Aufsichtsmechanismus (SSM-Rahmenverordnung) (EZB/2014/17) (ABl. L 141 vom 14.5.2014, S. 1).

(75) Insbesondere muss ein Cybervorfall (eine festgestellte mögliche Verletzung der Sicherheit des Informationssystems, ob böswillig oder 
versehentlich herbeigeführt) der EZB gemeldet werden, wenn mindestens eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist: 1) Die 
potenziellen finanziellen Auswirkungen beziffern sich auf mindestens 5 Mio EUR bzw. 0,1 % des harten Kernkapitals, 2) der Vorfall 
wurde öffentlich bekannt gemacht oder hat Reputationsschäden zur Folge, 3) der Vorfall wurde außerhalb der regulären Berichter
stattung an den Chief Information Officer eskaliert, 4) die Bank hat den Vorfall dem Computer Emergency Response Team bzw. dem 
Computer Security Incident Response Team, einer Sicherheitsbehörde oder der Polizei gemeldet, 5) es wurden Verfahren für die 
Wiederherstellung im Notfall und die Fortführung des Geschäftsbetriebs ausgelöst oder es wurde der Versicherung ein 
Cyberschadenfall gemeldet, 6) es wurde gegen gesetzliche oder aufsichtsrechtliche Anforderungen verstoßen oder 7) die Bank 
beschließt anhand interner Kriterien und Experteneinschätzungen (etwa in Bezug auf mögliche systemische Auswirkungen), die EZB- 
Bankenaufsicht zu informieren.
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die EZB weiterleiten. Daher sind die oben genannten Beschlüsse auch an diese nationalen zuständigen Behörden 
gerichtet, damit diese Informationen auf der Grundlage des Rahmens an die EZB weitergeleitet werden. Die EZB 
unterstützt die Bemühungen der gesetzgebenden Organe der Union zur Harmonisierung und Vereinheitlichung 
u. a. der für Kreditinstitute geltenden Vorschriften und Pflichten in Bezug auf die Meldung von Vorfällen. Vor 
diesem Hintergrund ist die EZB bereit, den Rahmen gegebenenfalls im Lichte der späteren Verabschiedung des 
Verordnungsvorschlags zu ändern (und gegebenenfalls aufzuheben).

4. Spezifische Anmerkungen zum IKT-Risikomanagement, zur Meldung von Vorfällen, zur Prüfung der 
Betriebsstabilität und zum Risiko durch IKT-Drittanbieter

4.1 IKT-Risikomanagement

4.1.1 Die EZB begrüßt, dass mit dem Verordnungsvorschlag ein robuster und umfassender IKT-Risikomanage
mentrahmen eingeführt wird, der den CPMI-IOSCO-Leitlinien über die Cyberresilienz für Finanzmarktinfra
strukturen Rechnung trägt und eng an bewährte Verfahren angepasst ist, einschließlich der Oversight-Erwartungen 
im Hinblick auf die Cyberresilienz des Eurosystems für Finanzmarktinfrastrukturen.

4.1.2 Die EZB teilt die Auffassung, dass Finanzunternehmen bei jeder „wesentlichen Änderung“ der Netz- und 
Informationssysteminfrastruktur, eine Risikobewertung durchführen müssen. (76) Allerdings enthält der 
Verordnungsvorschlag keine Definition des Begriffs „wesentliche Änderung“, wodurch sich ein unerwünschter 
Spielraum für unterschiedliche Auslegungen durch Finanzunternehmen ergibt, der letztlich die Verwirklichung der 
Harmonisierungsziele des Verordnungsvorschlags beeinträchtigen könnte. Aus Gründen der Rechtssicherheit 
könnten die gesetzgebenden Organe der Union in Erwägung ziehen, eine Definition des Begriffs „wesentliche 
Änderung“ in den Verordnungsvorschlag aufzunehmen.

4.1.3 Die EZB unterstützt generell den Ansatz, dass Finanzunternehmen, bei denen es sich nicht um Kleinstunternehmen 
handelt, einschlägige Kosten und Verluste melden, die durch IKT-Störungen und IKT-bezogene Vorfälle verursacht 
werden. (77) Um jedoch die Gesamteffizienz des Systems sicherzustellen und zu vermeiden, dass die zuständigen 
Behörden und Finanzunternehmen durch eine übermäßige Zahl von Berichten überfordert werden, könnte es 
hilfreich sein, die Einführung entsprechender, möglicherweise quantitativer Schwellenwerte durch die 
gesetzgebenden Organe der Union zu prüfen.

4.1.4 Die EZB erkennt an, dass Finanzunternehmen die Möglichkeit eingeräumt wird, die Überprüfung der Einhaltung der 
Anforderungen für das IKT-Risikomanagement nach Genehmigung durch die zuständigen Behörden an 
gruppeninterne oder externe Unternehmen zu delegieren. (78) Zugleich ist es wichtig, dass die gesetzgebenden 
Organe der Union klarstellen, wie die Genehmigung durch die zuständigen Behörden in Fällen erteilt würde, in 
denen ein Finanzunternehmen mehreren zuständigen Behörden untersteht. Dieser Fall könnte eintreten, wenn ein 
Finanzunternehmen ein Kreditinstitut, ein Anbieter von Krypto-Dienstleistungen und/oder ein Zahlungsdienstleister 
ist. Was schließlich die von Finanzunternehmen im Rahmen des Verordnungsvorschlags (79) durchzuführende 
Identifizierung und Klassifizierung betrifft, so würde es die EZB für die Zwecke der Klassifizierung der Informations
ressourcen für umsichtig halten, dass Finanzunternehmen gemäß dem Verordnungsvorschlag auch verpflichtet 
werden, der Kritikalität solcher Informationsressourcen Rechnung zu tragen (d. h., ob sie kritische Funktionen 
unterstützen).

4.2 Meldung von Vorfällen

4.2.1 Die EZB begrüßt die im Verordnungsvorschlag beschriebenen Bemühungen zur Harmonisierung der 
Meldelandschaft für IKT-Vorfälle innerhalb der Union und die Arbeiten zur Zentralisierung der Berichterstattung 
über schwerwiegende IKT-bezogene Vorfälle. (80) Die Einführung eines harmonisierten Rahmens für die Meldung 
schwerwiegender IKT-bezogener Vorfälle (81) an die jeweils zuständigen Behörden würde den Meldeaufwand von 
Finanzunternehmen, einschließlich Kreditinstituten, grundsätzlich vereinheitlichen und harmonisieren. Die 
zuständigen Behörden würden von dem breiteren Spektrum der erfassten Vorfälle profitieren, das über die 
gegenwärtig von den bestehenden Rahmen abgedeckten Cybervorfälle hinausgeht. (82) Die künftige Verabschiedung 
des Verordnungsvorschlags würde eine Überprüfung und mögliche Aufhebung der bestehenden Rahmen erfordern, 
einschließlich des SSM-Rahmens für die Meldung von Cybervorfällen. Um jedoch eine wirkliche Vereinheitlichung 
und vollständige Angleichung aller Rahmen zu erreichen, muss unbedingt sichergestellt werden, dass der 
Anwendungsbereich der Bestimmungen über die Meldung von Vorfällen nach Maßgabe des Verordnungsvorschlags, 
einschließlich aller einschlägigen Definitionen, Schwellenwerte und Meldeparameter, vollständig an die 

(76) Siehe Artikel 7 Absatz 3 des Verordnungsvorschlags.
(77) Siehe Artikel 10 Absatz 9 des Verordnungsvorschlags.
(78) Siehe Artikel 5 Absatz 10 des Verordnungsvorschlags.
(79) Siehe Artikel 7 des Verordnungsvorschlags.
(80) Siehe Artikel 19 des Verordnungsvorschlags.
(81) Siehe Artikel 3 Absatz 7, Artikel 17 und 18 des Verordnungsvorschlags.
(82) Siehe z. B. den Rahmen.
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einschlägigen Rahmen angeglichen wird. Insbesondere ist es von allergrößter Bedeutung, eine Angleichung zwischen 
dem Verordnungsvorschlag einerseits sowie der Richtlinie (EU) 2015/2366 des Europäischen Parlaments und des 
Rates (83) (im Folgenden „PSD2“) und den EBA-Leitlinien für die Meldung schwerwiegender Vorfälle (im Folgenden 
„EBA-Leitlinien“) andererseits zu gewährleisten. Die vorgeschlagene Änderungsrichtlinie (84) sieht Änderungen der 
PSD2 in Bezug auf die Abgrenzung der Meldung von Vorfällen zwischen dem Verordnungsvorschlag und der PSD2 
vor; diese würden vornehmlich Zahlungsdienstleister, die auch als Kreditinstitute zugelassen werden könnten, sowie 
die zuständigen Behörden betreffen. Das Verfahren zur Meldung von Sicherheitsvorfällen ist unklar, und es besteht 
eine potenzielle Überschneidung zwischen einigen der Vorfälle, die sowohl nach dem Verordnungsvorschlag als 
auch nach den EBA-Leitlinien gemeldet werden müssen.

4.2.2 Die Verfahren zur Meldung schwerwiegender Vorfälle gemäß dem Verordnungsvorschlag (85), der PSD2 bzw. den 
entsprechenden EBA-Leitlinien würden die Zahlungsdienstleister verpflichten, der jeweils zuständigen Behörde nach der 
Klassifizierung des Vorfalls einen Bericht über den Vorfall vorzulegen. In der Tat erfassen die ersten Meldungen nicht den 
wesentlichen Kern, die Ursache oder den Funktionsbereich, der von dem Vorfall betroffen ist, und Zahlungsdienstleister 
sind unter Umständen erst später in der Lage, derartige Unterscheidungen zu treffen, wenn detailliertere Informationen 
über den Vorfall vorliegen. Infolgedessen könnten erste Meldungen von Vorfällen im Rahmen sowohl des Verordnungs
vorschlags als auch der EBA-Leitlinien vorgelegt werden, oder Zahlungsdienstleister können über einen einheitlichen 
Melderahmen entscheiden und ihre Meldungen zu einem späteren Zeitpunkt korrigieren. Die gleiche Unsicherheit (z. B. 
in Bezug auf die Hauptursache eines Vorfalls) kann sich im Hinblick auf die Zwischen- und Abschlussberichte ergeben. 
Dies würde erneut die Wahrscheinlichkeit einer parallelen Vorlage von Meldungen und Berichten an die zuständigen 
Behörden im Rahmen des Verordnungsvorschlags und der PSD2 erhöhen.

4.2.3 Einige Vorfälle, die unter Umständen als IKT-bezogene Vorfälle klassifiziert werden, können zudem Auswirkungen 
auf andere Bereiche haben und müssten daher gemäß den EBA-Leitlinien gemeldet werden. Dies kann der Fall sein, 
wenn ein Vorfall Auswirkungen aus IKT-Sicht hat, zugleich jedoch auch die Bereitstellung von Zahlungsdiensten 
unmittelbar und/oder andere funktionale Bereiche oder Kanäle außerhalb des IKT-Bereichs beeinträchtigt hat. 
Darüber hinaus könnte es Fälle geben, in denen es nicht möglich ist, zwischen operationellen und IKT-bezogenen 
Vorfällen zu unterscheiden. Ist dasselbe Finanzunternehmen ein bedeutendes Kreditinstitut und ein 
Zahlungsdienstleister, müsste es gemäß dem Verordnungsvorschlag den IKT-relevanten Vorfall zweimal melden, da 
es zwei zuständigen Behörden untersteht. Vor diesem Hintergrund sollte im Verordnungsvorschlag deutlicher zum 
Ausdruck kommen, wie das Zusammenspiel zwischen der PSD2 und den EBA-Leitlinien in der Praxis funktionieren 
soll. Im Interesse der Harmonisierung und Vereinheitlichung der Meldepflichten wäre es insbesondere wichtig, dass 
die gesetzgebenden Organe der Union Überlegungen zu den verbleibenden Fragen der doppelten Meldung anstellen 
und klären, ob der Verordnungsvorschlag einerseits und die PSD2 und die EBA-Leitlinien andererseits 
nebeneinander bestehen würden oder ob einheitliche Meldepflichten gelten sollten.

4.2.4. Gemäß dem Verordnungsvorschlag werden die zuständigen Behörden (86) verpflichtet, nach Eingang eines Berichts 
den Eingang der Meldung zu bestätigen und dem Finanzunternehmen schnellstmöglich alle erforderlichen 
Stellungnahmen oder Leitlinien zu übermitteln, um insbesondere Abhilfemaßnahmen auf Ebene des Unternehmens 
oder Möglichkeiten zur Minimierung nachteiliger Auswirkungen über Sektoren hinweg zu erörtern. Dies würde 
bedeuten, dass die zuständigen Behörden aktiv zur Bewältigung und Behebung von Vorfällen beitragen und 
zugleich die Reaktion eines beaufsichtigten Unternehmens auf kritische Vorfälle bewerten sollten. Die EZB betont, 
dass die Zuständigkeit und die Verantwortung für die Behebung und die Folgen eines Vorfalls allein und eindeutig 
bei dem betreffenden Finanzunternehmen verbleiben sollten. Die EZB schlägt daher vor, sich bei Stellungnahmen 
und Leitlinien auf aufsichtsrechtliche Stellungnahmen und Leitlinien zu beschränken, die von großer Wichtigkeit 
sind. Wenn die Stellungnahmen weiter gefasst würden, wären Experten mit umfangreichem Fachwissen 
erforderlich, die in der Regel nicht im Fachkräftepool der Aufsichtsbehörden zur Verfügung stehen.

4.3 Prüfung der digitalen Betriebsstabilität

4.3.1 Die EZB begrüßt die Anforderungen des Verordnungsvorschlags (87) an die Prüfung der digitalen Betriebsstabilität in 
Finanzunternehmen und das Erfordernis, dass jedes Unternehmen über ein eigenes Prüfungsprogramm verfügen 
muss. Im Verordnungsvorschlag (88) sind verschiedene Arten von Tests aufgeführt, die für Finanzunternehmen 
angezeigt sein können. Die Testarten sind nicht sehr klar, und einige Tests wie Kompatibilitätstests, Fragebögen oder 

(83) Richtlinie (EU) 2015/2366 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2015 über Zahlungsdienste im 
Binnenmarkt, zur Änderung der Richtlinien 2002/65/EG, 2009/110/EG und 2013/36/EU und der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 
sowie zur Aufhebung der Richtlinie 2007/64/EG (ABl. L 337 vom 23.12.2015, S. 35).

(84) Siehe Artikel 7 Absatz 9 der vorgeschlagenen Änderungsrichtlinie.
(85) Siehe Artikel 17 Absatz 3 des Verordnungsvorschlags.
(86) Siehe Artikel 20 des Verordnungsvorschlags.
(87) Siehe Artikel 21 und 22 des Verordnungsvorschlags.
(88) Siehe Artikel 22 Absatz 1 des Verordnungsvorschlags.
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szenariobasierte Tests können von ESA, zuständigen Behörden oder Finanzunternehmen unterschiedlich ausgelegt 
werden. Darüber hinaus gibt es auch keine Anhaltspunkte für die Häufigkeit der einzelnen Tests. Ein möglicher 
Ansatz könnte darin bestehen, dass im Verordnungsvorschlag allgemeine Prüfanforderungen festgelegt würden, 
wobei die Arten der Tests in technischen Regulierungs- und Durchführungsstandards genauer beschrieben würden.

4.3.2 Bedrohungsorientierte Penetrationstests (Threat-Led Penetration Testing – TLPT) sind ein leistungsfähiges 
Instrument, um Sicherheitsebenen und die Abwehrbereitschaft zu prüfen. Insofern befürwortet die EZB die 
Durchführung von TLPT durch Finanzunternehmen. Mit diesem Instrument werden nicht nur technische 
Maßnahmen geprüft, sondern auch Mitarbeiter und Prozesse. Die Ergebnisse dieser Tests können das Sicherheitsbe
wusstsein der höheren Führungsebene in den geprüften Unternehmen erheblich erhöhen. Das Europäische 
Rahmenwerk für ethisches Hacking auf Basis von Threat Intelligence (European Framework for Threat Intelligence- 
based Ethical Red Teaming – TIBER-EU) (89) und andere bereits außerhalb der Union verfügbare TLPT-Instrumente 
sind die wichtigsten Werkzeuge, mit denen die Unternehmen selbst ihre Aufstellung und ihre Abwehrmaßnahmen 
im Bereich der Cyberresilienz bewerten, testen, üben und verbessern können.

4.3.3 In den meisten Mitgliedstaaten, in denen TIBER-EU umgesetzt wurde, spielen Überwachungs- und Aufsichts
behörden keine aktive Rolle bei der Umsetzung eines lokalen TIBER-XX-Programms, und das TIBER-Cyber-Team 
(TCT) ist in fast allen Fällen unabhängig von diesen Funktionen aufgestellt. Daher sollten erweiterte Prüfungen im 
Rahmen des Verordnungsvorschlags (90) mit Hilfe von TLPT eher als Instrument zur Stärkung des Finanzökosystems 
und zur Verbesserung der Finanzstabilität statt als rein aufsichtstechnisches Instrument umgesetzt werden. Darüber 
hinaus besteht kein Bedarf an der Entwicklung eines neuen Rahmens für die erweiterte Prüfung der Widerstands
fähigkeit gegenüber Cyberangriffen, da die Mitgliedstaaten TIBER-EU, , den einzigen solchen Rahmen in der EU, 
bereits weitgehend übernommen haben.

4.3.4 Die Anforderungen an Prüfer sollten nicht im verfügenden Teil des Verordnungsvorschlags enthalten sein, da sich 
der TLPT-Sektor noch weiterentwickelt und Innovationen möglicherweise durch die Festlegung spezifischer 
Anforderungen behindert werden. Die EZB vertritt jedoch die Auffassung, dass Finanzunternehmen, um bei der 
Durchführung von Tests ein hohes Maß an Unabhängigkeit zu gewährleisten, keine Prüfer einstellen oder 
beauftragen sollten, die von Finanzunternehmen ihrer eigenen Gruppe angestellt oder beauftragt werden oder die 
anderweitig den zu prüfenden Finanzunternehmen unterstehen und/oder unter deren Kontrolle stehen.

4.3.5 Um das Risiko einer Fragmentierung zu verringern und eine Harmonisierung zu gewährleisten, sollte im Verordnungs
vorschlag ein TLPT-Rahmen vorgeschrieben werden, der auf den Finanzsektor in der gesamten Union Anwendung findet. 
Eine Fragmentierung kann sowohl für die zuständigen Behörden als auch für die Finanzunternehmen zu einer Erhöhung 
der Kosten und des Bedarfs an technischen, operativen und finanziellen Ressourcen führen. Diese höheren Kosten und 
Anforderungen können sich letztlich negativ auf die gegenseitige Anerkennung von Tests auswirken. Dieser Mangel an 
Harmonisierung und die sich daraus ergebenden Probleme im Zusammenhang mit der gegenseitigen Anerkennung sind 
besonders für Finanzunternehmen von entscheidender Bedeutung, die unter Umständen über mehrere Lizenzen verfügen 
und/oder in mehreren Mitgliedstaaten der Union tätig sind. Die technischen Regulierungs- und Durchführungsstandards, 
die im Rahmen des Verordnungsvorschlags für TLPT auszuarbeiten sind, sollten im Einklang mit TIBER-EU stehen. Darüber 
hinaus begrüßt die EZB die Möglichkeit, sich in Zusammenarbeit mit den ESA an der Ausarbeitung dieser technischen 
Regulierungs- und Durchführungsstandards zu beteiligen.

4.3.6 Die aktive Beteiligung der zuständigen Behörden an den Tests führt möglicherweise zu einem potenziellen 
Interessenkonflikt mit der anderen von ihnen ausgeübten Funktion, d. h. der Bewertung des Prüfungsrahmens des 
Finanzunternehmens. Vor diesem Hintergrund schlägt die EZB vor, alle Verpflichtungen der zuständigen Behörden 
in Bezug auf die Validierung von Unterlagen und die Ausstellung einer Bescheinigung für TLPT-Tests aus dem 
Verordnungsvorschlag zu streichen.

4.4 Risiko durch IKT-Drittanbieter

4.4.1 Die EZB begrüßt die Einführung eines umfassenden Katalogs zentraler Grundsätze und eines soliden 
Aufsichtsrahmens zur Ermittlung und Steuerung von IKT-Risiken, die von IKT-Drittanbietern ausgehen, 
unabhängig davon, ob diese zu derselben Finanzgruppe gehören. Im Hinblick auf eine wirksame Ermittlung und 
Steuerung von IKT-Risiken ist es jedoch wichtig, u. a. kritische IKT-Drittanbieter ordnungsgemäß zu identifizieren 
und zu klassifizieren. In dieser Hinsicht wird zwar die Verabschiedung delegierter Rechtsakte (91), die die Kriterien 
für die Zwecke der Klassifizierung (92) ergänzen, begrüßt, doch sollte die EZB vor dem Erlass solcher delegierter 
Rechtsakte konsultiert werden.

(89) Abrufbar auf der Website der EZB unter www.ecb.europa.eu.
(90) Artikel 23 und 24 des Verordnungsvorschlags.
(91) Siehe Artikel 28 Absatz 3 des Verordnungsvorschlags.
(92) Siehe Artikel 28 Absatz 2 des Verordnungsvorschlags.
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4.4.2 Was die Struktur des Aufsichtsrahmens (93) anbelangt, so bedarf es weiterer Präzisierungen hinsichtlich der Rolle, die 
der Gemeinsame Ausschuss übernehmen soll. Zugleich begrüßt die EZB ihre Aufnahme in das Aufsichtsforum als 
Beobachterin, da diese Rolle der EZB den gleichen Zugang zu Unterlagen und Informationen bietet wie den 
stimmberechtigten Mitgliedern. (94) Die EZB möchte die gesetzgebenden Organe der Union darauf hinweisen, dass 
die EZB als Beobachterin einen Beitrag zur Arbeit des Aufsichtsforums leisten würde, und zwar sowohl in ihrer 
Eigenschaft als emittierende Zentralbank, die für die Überwachung der Marktinfrastrukturen zuständig ist, als auch 
als Aufsichtsbehörde für Kreditinstitute. Darüber hinaus stellt die EZB fest, dass sie nicht nur Beobachterstatus im 
Aufsichtsforum hat, sondern auch als zuständige Behörde Teil des gemeinsamen Untersuchungsteams sein wird. In 
diesem Zusammenhang könnten die gesetzgebenden Organe der Union weitere Überlegungen über die 
Zusammensetzung der gemeinsamen Untersuchungsteams (95) anstellen, um eine angemessen relevante Beteiligung 
der jeweils zuständigen Behörden zu gewährleisten. Zudem ist die EZB der Ansicht, dass die Höchstzahl der 
Teilnehmer an den gemeinsamen Untersuchungsteams erhöht werden sollte, wobei der Kritikalität, der Komplexität 
und dem Umfang der Dienste von IKT-Drittanbietern Rechnung zu tragen ist.

4.4.3 Die EZB stellt fest, dass die federführende Aufsichtsinstanz gemäß dem Verordnungsvorschlag möglicherweise verhindern 
kann, dass kritische IKT-Drittanbieter weitere Vereinbarungen über die Auftragsweitervergabe abschließen, wenn i) es sich 
bei dem ausgewählten Unterauftragnehmer um einen IKT-Drittanbieter oder einen IKT-Unterauftragnehmer mit Sitz in 
einem Drittland handelt und ii) die Vergabe von Unteraufträgen eine kritische oder wichtige Funktion des 
Finanzunternehmens betrifft. Die EZB möchte betonen, dass diese Befugnisse nur von der federführenden Aufsichtsinstanz 
im Zusammenhang mit Vereinbarungen über die Auftragsweitervergabe ausgeübt werden können, wenn ein kritischer IKT- 
Drittanbieter eine kritische oder wichtige Funktion an ein separates Rechtssubjekt mit Sitz in einem Drittland vergibt. Die 
EZB geht davon aus, dass die federführende Aufsichtsinstanz keine vergleichbaren Befugnisse ausüben könnte, um einen 
kritischen IKT-Drittanbieter daran zu hindern, kritische oder wichtige Funktionen des Finanzunternehmens an 
Einrichtungen dieses Anbieters auszulagern, die in einem Drittland ansässig sind. Es könnte beispielsweise der Fall sein, dass 
aus operationeller Sicht kritische Daten und/oder Informationen von Einrichtungen außerhalb des Europäischen 
Wirtschaftsraums (EWR) gespeichert oder verarbeitet werden können. In einem solchen Fall reichen die Befugnisse der 
federführenden Aufsichtsinstanz unter Umständen nicht aus, um die zuständigen Behörden in angemessener Weise zu 
bevollmächtigen, Zugang zu allen Informationen, Räumlichkeiten, Infrastrukturen und Mitarbeitern zu erhalten, die für die 
Wahrnehmung aller kritischen oder wichtigen Funktionen des Finanzunternehmens relevant sind. Um sicherzustellen, dass 
die zuständigen Behörden ihre Aufgaben ungehindert wahrnehmen können, schlägt die EZB vor, dass die federführende 
Aufsichtsinstanz die Befugnis erhalten sollte, auch die Nutzung von Einrichtungen außerhalb des EWR durch kritische IKT- 
Drittanbieter zu beschränken. Diese Befugnis könnte in den spezifischen Fällen ausgeübt werden, in denen keine 
Verwaltungsvereinbarungen mit den zuständigen Behörden von Drittländern bestehen, wie sie im Verordnungsvorschlag 
vorgesehen sind, (96) oder wenn die Vertreter der kritischen IKT-Drittanbieter nach dem Rahmenwerk des betreffenden 
Drittlands keine ausreichenden Zusicherungen hinsichtlich des Zugangs zu Informationen, Räumlichkeiten, Infrastrukturen 
und Mitarbeitern bieten, die für die Wahrnehmung von Überwachungs- oder Aufsichtsaufgaben erforderlich sind.

4.4.4 Schließlich könnte sich die Verpflichtung der zuständigen Behörden, die Empfehlungen der federführenden 
Aufsichtsinstanz (97) weiterzuverfolgen, als unwirksam erweisen, da die zuständigen Behörden möglicherweise 
keinen ganzheitlichen Überblick über die Risiken haben, die von den einzelnen kritischen IKT-Drittanbietern 
ausgehen. Darüber hinaus könnte es erforderlich sein, dass die zuständigen Behörden Maßnahmen gegen die von 
ihnen beaufsichtigten Finanzunternehmen ergreifen, wenn die kritischen IKT-Drittanbieter den Empfehlungen nicht 
nachkommen. Gemäß dem Verordnungsvorschlag (98) können die zuständigen Behörden von den von ihnen 
beaufsichtigten Finanzunternehmen verlangen, einen von einem kritischen IKT-Drittanbieter bereitgestellten Dienst 
vorübergehend auszusetzen oder laufende Verträge mit kritischen IKT-Drittanbietern zu kündigen. Es ist schwierig, 
den geplanten Follow-up-Prozess in konkrete Maßnahmen umzusetzen. Insbesondere ist nicht klar, ob ein 
beaufsichtigtes Finanzunternehmen in der Lage sein wird, einen Vertrag mit einem kritischen IKT-Drittanbieter 
auszusetzen oder zu kündigen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass der kritische IKT-Drittanbieter für dieses 
Finanzunternehmen ein bedeutender Anbieter sein könnte oder diese Aussetzung oder Kündigung für das 
Finanzunternehmen mit vertraglichen oder sonstigen Kosten und Schäden verbunden sein könnte. Darüber hinaus 
unterstützt dieser Ansatz nicht die Konvergenz der Aufsicht, da die zuständigen Behörden dieselbe Empfehlung 
möglicherweise unterschiedlich auslegen. Dies könnte letztlich die angestrebte Harmonisierung und einen 
kohärenten Ansatz für die Überwachung von Risiken durch kritische IKT-Drittanbieter auf Unionsebene behindern. 
In Anbetracht der vorstehenden Ausführungen könnten die gesetzgebenden Organe der Union unter 
Berücksichtigung der durch die Meroni-Doktrin auferlegten Grenzen, die vom Gerichtshof der Europäischen Union 
in seinem Urteil in der Rechtssache ESMA (99) teilweise relativiert wurden, in Erwägung ziehen, den rechtlichen 
Aufsichtsinstanzen besondere Durchsetzungsbefugnisse gegenüber kritischen IKT-Drittanbietern zu übertragen.

(93) Siehe Artikel 29 des Verordnungsvorschlags.
(94) Siehe Artikel 29 Absatz 3 des Verordnungsvorschlags.
(95) Siehe Artikel 35 des Verordnungsvorschlags.
(96) Siehe Artikel 39 Absatz 1 des Verordnungsvorschlags.
(97) Siehe Artikel 29 Absatz 4 und Artikel 37 des Verordnungsvorschlags.
(98) Siehe Artikel 37 Absatz 3 des Verordnungsvorschlags.
(99) Siehe Urteil des Gerichtshofs (Große Kammer) vom 22. Januar 2014, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland gegen 

Europäisches Parlament und Rat der Europäischen Union, Rechtssache C-270/12.
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Soweit die EZB Änderungen des Verordnungsvorschlags empfiehlt, sind spezielle Redaktionsvorschläge mit Begründung in 
einem gesonderten technischen Arbeitsdokument aufgeführt. Das technische Arbeitsdokument steht in englischer Sprache 
auf EUR-Lex zur Verfügung.

Geschehen zu Frankfurt am Main am 4. Juni 2021.

Die Präsidentin der EZB
Christine LAGARDE
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IV

(Informationen)

INFORMATIONEN DER ORGANE, EINRICHTUNGEN UND SONSTIGEN 
STELLEN DER EUROPÄISCHEN UNION

EUROPÄISCHE KOMMISSION

Euro-Wechselkurs (1)

25. August 2021

(2021/C 343/02)

1 Euro =

Währung Kurs

USD US-Dollar 1,1736

JPY Japanischer Yen 129,00

DKK Dänische Krone 7,4366

GBP Pfund Sterling 0,85590

SEK Schwedische Krone 10,2248

CHF Schweizer Franken 1,0739

ISK Isländische Krone 148,60

NOK Norwegische Krone 10,3863

BGN Bulgarischer Lew 1,9558

CZK Tschechische Krone 25,531

HUF Ungarischer Forint 348,76

PLN Polnischer Zloty 4,5779

RON Rumänischer Leu 4,9290

TRY Türkische Lira 9,8787

AUD Australischer Dollar 1,6191

Währung Kurs

CAD Kanadischer Dollar 1,4827

HKD Hongkong-Dollar 9,1357

NZD Neuseeländischer Dollar 1,6900

SGD Singapur-Dollar 1,5901

KRW Südkoreanischer Won 1 370,17

ZAR Südafrikanischer Rand 17,5801

CNY Chinesischer Renminbi Yuan 7,6031

HRK Kroatische Kuna 7,4925

IDR Indonesische Rupiah 16 943,59

MYR Malaysischer Ringgit 4,9350

PHP Philippinischer Peso 58,495

RUB Russischer Rubel 86,6276

THB Thailändischer Baht 38,465

BRL Brasilianischer Real 6,1707

MXN Mexikanischer Peso 23,7798

INR Indische Rupie 87,1520

(1) Quelle: Von der Europäischen Zentralbank veröffentlichter Referenz-Wechselkurs.
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BESCHLUSS DER KOMMISSION 

vom 4. August 2021

zur Einsetzung einer Sachverständigengruppe für technische Beratung bezüglich der ökologischen/ 
biologischen Produktion (EGTOP) 

(2021/C 343/03)

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION —

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Verordnung (EU) 2018/848 des Europäischen Parlaments und des Rates (1) definiert Ziele und Grundsätze für 
die ökologische/biologische Produktion und legt grundlegende Anforderungen an die Erzeugung, Kennzeichnung 
und Kontrolle von ökologischen/biologischen Produkten fest.

(2) Die Kommission benötigt technische Beratung, um Entscheidungen über die Zulassung von Erzeugnissen, Stoffen 
und Techniken zur Verwendung im ökologischen/biologischen Landbau und in der ökologischen/biologischen 
Verarbeitung gemäß der Verordnung (EU) 2018/848 treffen zu können. Die Kommission benötigt auch technische 
Beratung, wenn sie die Entwicklung oder Verbesserung anderer Vorschriften für die ökologische/biologische 
Produktion und allgemein alle anderen technischen Fragen der ökologischen/biologischen Produktion in Betracht 
zieht. Zu diesem Zweck muss die Kommission auf den Sachverstand von Sachverständigen zurückgreifen, die im 
Rahmen eines beratenden Gremiums zusammenarbeiten.

(3) Daher ist es erforderlich, eine Sachverständigengruppe im Bereich der ökologischen/biologischen Produktion 
einzusetzen und ihre Aufgaben und ihre Struktur im Einklang mit dem Beschluss C (2016) 3301 final der 
Kommission (2) festzulegen.

(4) Die Gruppe sollte sich aus Wissenschaftlern mit Fachkenntnissen in Bezug auf die einschlägigen Produkte, Stoffe und 
Techniken sowie aus Sachverständigen mit Fachkenntnissen im Bereich der ökologischen/biologischen Produktion 
zusammensetzen, die der Kommission unabhängige, exzellente und transparente technische Beratung bieten 
können.

(5) Mit dem Beschluss 2009/427/EG der Kommission (3) wurde eine Sachverständigengruppe für die Zwecke der 
Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates (4) eingesetzt. Diese Gruppe gab Stellungnahmen zu einigen Kategorien 
von Stoffen und Erzeugnissen ab, die in der ökologischen/biologischen Produktion verwendet werden. Die 
Entscheidungen über die Zulassung dieser Stoffe verzögerten sich mehrfach aufgrund des Mangels an verfügbaren 
Sachverständigen. Nach dem neuen Rechtsrahmen der Verordnung (EU) 2018/848 müssen mehr Kategorien von 
Stoffen bewertet werden, z. B. Reinigungs- und Desinfektionsmittel sowie spezialisierte und innovative Techniken 
und Methoden in der Lebensmittelverarbeitung. Daher ist die Zahl der angeforderten Stellungnahmen erheblich 
gestiegen, während die verfügbaren Sachverständigen, die bereit sind, ohne Vergütung an einer Sachverständi
gengruppe teilzunehmen, die die Kommission unterstützen soll, zurückgegangen sind.

(6) Die neue Sachverständigengruppe sollte der Kommission Stellungnahmen zu technischen Dossiers im 
Zusammenhang mit der Zulassung von Erzeugnissen, Stoffen und Techniken zur Verwendung im ökologischen 
Landbau und in der ökologischen/biologischen Verarbeitung sowie zu anderen Vorschriften für die ökologische/ 
biologische Produktion und anderen technischen Fragen der ökologischen/biologischen Produktion vorlegen. Diese 
Stellungnahmen sind von wesentlicher Bedeutung für die Entwicklung und Überwachung der Politik und der 
Rechtsvorschriften der Union im Bereich der ökologischen/biologischen Produktion, insbesondere für den Erlass 
von Durchführungsrechtsakten durch die Kommission, wie sie in Artikel 16 Absatz 3, Artikel 17 Absatz 3 und 
Artikel 24 Absatz 9 der Verordnung (EU) 2018/848 genannt sind. Ohne unabhängige Beratung durch unabhängige 
Sachverständige könnte die betreffende Unionspolitik ihre Ziele nicht erreichen. Daher sollten die Mitglieder der 
Gruppe der unabhängigen Sachverständigen neben der Erstattung ihrer Ausgaben Sondervergütungen erhalten, die 
den ihnen jeweils übertragenen besonderen Aufgaben angemessen sind und internationalen Standards entsprechen.

(1) Verordnung (EU) 2018/848 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 2018 über die ökologische/biologische 
Produktion und die Kennzeichnung von ökologischen/biologischen Erzeugnissen sowie zur Aufhebung der Verordnung (EG) 
Nr. 834/2007 des Rates (ABl. L 150 vom 14.6.2018, S. 1).

(2) Beschluss C(2016) 3301 final der Kommission vom 30. Mai 2016 über horizontale Bestimmungen für die Einsetzung und 
Arbeitsweise von Sachverständigengruppen der Kommission.

(3) Beschluss 2009/427/EG der Kommission vom 3. Juni 2009 zur Einsetzung einer Sachverständigengruppe für technische Beratung bezüglich 
der ökologischen/biologischen Produktion (ABl. L 139 vom 5.6.2009, S. 29).

(4) Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates vom 28. Juni 2007 über die ökologische/biologische Produktion und die Kennzeichnung von 
ökologischen/biologischen Erzeugnissen und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 (ABl. L 189 vom 20.7.2007, S. 1).
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(7) Artikel 6 Buchstabe a der Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates (5) sieht die 
Finanzierung von Maßnahmen im Bereich der technischen und administrativen Unterstützung vor.

(8) Es sind Regeln für die Offenlegung von Informationen seitens der Mitglieder der Gruppe festzulegen.

(9) Personenbezogene Daten sollten auf der Grundlage der Verordnung (EU) 2018/1725 des Europäischen Parlaments 
und des Rates verarbeitet werden (6).

(10) Der Beschluss 2009/427/EG sollte aufgehoben werden —

BESCHLIEßT:

Artikel 1

Gegenstand

Einsetzung der Sachverständigengruppe für technische Beratung bezüglich der ökologischen/biologischen Produktion („die 
Gruppe“)

Artikel 2

Aufgaben

Die Gruppe hat folgende Aufgaben:

a) Unterstützung der Kommission bei der Bewertung technischer Fragen der ökologischen/biologischen Produktion, 
einschließlich Erzeugnissen, Stoffen, Methoden und Techniken, die in der ökologischen/biologischen Produktion 
eingesetzt werden dürfen, unter Berücksichtigung der Ziele und Grundsätze der Verordnung (EU) 2018/848 und 
zusätzlicher politischer Ziele in Bezug auf die ökologische/biologische Produktion;

b) Unterstützung der Kommission bei der Verbesserung bestehender Vorschriften und der Entwicklung neuer Vorschriften 
im Zusammenhang mit der Verordnung (EU) 2018/848;

c) Förderung des Austauschs von Erfahrungen und bewährten Verfahren im Bereich der technischen Fragen im 
Zusammenhang mit der ökologischen/biologischen Produktion.

Artikel 3

Konsultation

(1) Die Kommission kann die Gruppe zu allen mit der ökologischen/biologischen Produktion zusammenhängenden 
Fragen konsultieren.

(2) Der Vorsitzende der Gruppe kann der Kommission empfehlen, die Gruppe zu einer bestimmten Frage zu 
konsultieren.

Artikel 4

Mitgliedschaft — Ernennung

(1) Die Gruppe hat höchstens 13 Mitglieder.

(2) Die Mitglieder werden ad personam berufen; sie handeln unabhängig und im öffentlichen Interesse.

(5) Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 über die Finanzierung, die 
Verwaltung und das Kontrollsystem der Gemeinsamen Agrarpolitik und zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 352/78, (EG) 
Nr. 165/94, (EG) Nr. 2799/98, (EG) Nr. 814/2000, (EG) Nr. 1290/2005 und (EG) Nr. 485/2008 des Rates (ABl. L 347 vom 
20.12.2013, S. 549).

(6) Verordnung (EU) 2018/1725 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2018 zum Schutz natürlicher Personen bei 
der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union, zum freien 
Datenverkehr und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 und des Beschlusses Nr. 1247/2002/EG (ABl. L 295 vom 
21.11.2018, S. 39).
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(3) Mitglieder, die nicht mehr in der Lage sind, einen wirksamen Beitrag zu den Beratungen der Gruppe zu leisten, die 
nach Auffassung der Generaldirektion Landwirtschaft und ländliche Entwicklung („GD AGRI“) der Kommission die 
Bedingungen von Artikel 339 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union nicht erfüllen oder die 
zurücktreten, sollen nicht mehr der Gruppe angehören und können für die verbleibende Dauer ihrer Amtszeit ersetzt 
werden.

Artikel 5

Auswahlverfahren

(1) Die Auswahl der Mitglieder der Gruppe erfolgt über eine öffentliche Aufforderung zur Einreichung von 
Bewerbungen, die im Register der Expertengruppen der Kommission und anderer ähnlicher Einrichtungen („Register der 
Expertengruppen“) veröffentlicht wird. Außerdem kann die Aufforderung zur Einreichung von Bewerbungen auf andere 
Weise, auch auf einschlägigen Websites, veröffentlicht werden. In der Aufforderung zur Einreichung von Bewerbungen 
werden die Auswahlkriterien, darunter das für die durchzuführenden Arbeiten benötigte Fachwissen, klar angegeben. Die 
Bewerbungsfrist beträgt mindestens vier Wochen.

(2) Bewerberinnen und Bewerber, die zum Mitglied der Gruppe ernannt werden möchten, müssen alle Umstände 
offenlegen, die zu einem Interessenkonflikt führen könnten. Insbesondere verlangt die Kommission von diesen 
Einzelpersonen, dass sie im Rahmen ihrer Bewerbung ein Formular zur Interessenerklärung (im Folgenden „DOI- 
Formblatt“) auf Grundlage des Standard-DOI-Formblatts für Sachverständigengruppen (7) zusammen mit einem aktuellen 
Lebenslauf einreichen. Ohne Einreichung eines ordnungsgemäß ausgefüllten DOI-Formblatts können Einzelpersonen nicht 
ad personam ernannt werden. Die Kommission nimmt die Bewertung von Interessenkonflikten in Einklang mit den 
horizontalen Bestimmungen der Kommission für Sachverständigengruppen („horizontale Bestimmungen“) vor.

(3) Die Mitglieder der Gruppe werden vom Generaldirektor der GD AGRI aus einem Kreis von Spezialisten ernannt, die 
über Fachkompetenz in den in Artikel 2 und Artikel 3 Absatz 1 genannten Bereichen verfügen und auf die Aufforderung 
zur Einreichung von Bewerbungen reagiert haben.

(4) Die anderen geeigneten Bewerber, die an der öffentlichen Aufforderung zur Einreichung von Bewerbungen 
teilgenommen haben und nicht zu Mitgliedern der Gruppe ernannt wurden, werden in eine Reserveliste aufgenommen. 
Die Kommission holt das Einverständnis der Bewerber ein, bevor sie deren Namen auf die Reserveliste setzt.

(5) Die Amtszeit der Mitglieder der Gruppe beträgt vier Jahre und kann verlängert werden, wobei die Mitglieder ihr Amt 
jedoch nicht länger als drei aufeinanderfolgende Mandatsperioden ausüben können. Sie bleiben bis zum Ende ihrer 
Amtszeit oder bis zu ihrer Ersetzung gemäß Artikel 4 Absatz 3 im Amt.

Artikel 6

Vorsitz

Die GD AGRI ernennt den Vorsitzenden und zwei stellvertretende Vorsitzende der Gruppe.

Artikel 7

Verfahren

(1) Die Gruppe wird auf Ersuchen der GD AGRI tätig.

(2) Die Sitzungen der Gruppe finden grundsätzlich in den Räumlichkeiten der Kommission oder, wenn die Umstände 
dies erfordern, aus der Ferne statt. Im Einvernehmen mit der GD AGRI kann die Gruppe mit einfacher Mehrheit ihrer 
Mitglieder beschließen, dass die einzelnen Sitzungen unter Einhaltung der einschlägigen Datenschutzvorschriften 
aufgezeichnet werden.

(7) Siehe Artikel 11 der horizontalen Bestimmungen und Anhang 4.
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(3) Die GD AGRI nimmt die Sekretariatsgeschäfte wahr. An den Arbeiten interessierte Kommissionsbedienstete aus 
anderen Dienststellen können an den Sitzungen der Gruppe und ihrer Untergruppen teilnehmen.

(4) In Abstimmung mit der GD AGRI kann die Gruppe mit einfacher Mehrheit ihrer Mitglieder beschließen, ihre 
Beratungen öffentlich abzuhalten.

(5) Die Protokolle über die Erörterungen der einzelnen Tagesordnungspunkte und die Stellungnahmen der Gruppe 
müssen aussagekräftig und vollständig sein. Sie werden vom Sekretariat unter der Verantwortung des Vorsitzes erstellt.

(6) Die Gruppe verabschiedet ihre Stellungnahmen, Empfehlungen und Berichte in der Regel einvernehmlich. Bei 
Abstimmungen wird mit einfacher Mehrheit der Mitglieder entschieden. Mitglieder, die eine Gegenstimme abgegeben 
haben, können verlangen, dass den Stellungnahmen, Empfehlungen oder Berichten eine Zusammenfassung der Gründe für 
ihren Standpunkt beigefügt wird.

Artikel 8

Untergruppen

(1) Die GD AGRI kann zur Prüfung spezifischer Fragen Untergruppen einsetzen, deren Mandat sie festlegt. Die 
Untergruppen arbeiten nach Maßgabe der horizontalen Bestimmungen und erstatten der Gruppe Bericht. Sie werden 
aufgelöst, sobald ihr Auftrag erfüllt ist.

(2) Die GD AGRI wählt die Mitglieder der Untergruppen aus den Mitgliedern der Gruppe oder aus der Reserveliste 
gemäß Artikel 5 Absatz 4 aus.

Artikel 9

Geladene Sachverständige

Die GD AGRI kann Sachverständige mit spezifischem Fachwissen zu einem bestimmten Tagesordnungspunkt ad hoc zu den 
Arbeiten der Gruppe oder der Untergruppen einladen.

Artikel 10

Beobachter

(1) Organisationen kann nach Maßgabe der horizontalen Bestimmungen durch direkte Einladung ein Beobachterstatus 
gewährt werden.

(2) Organisationen mit Beobachterstatus benennen ihre Vertreter.

(3) Die Vertreter der Beobachter können vom Vorsitz zur Teilnahme an den Beratungen der Gruppe zugelassen werden 
und ihr Fachwissen einbringen. Sie haben jedoch kein Stimmrecht und beteiligen sich nicht an der Formulierung von 
Empfehlungen oder Ratschlägen der Gruppe.

Artikel 11

Verfahrensordnung

Die Gruppe gibt sich auf Vorschlag und im Einvernehmen mit der GD AGRI mit einfacher Mehrheit ihrer Mitglieder und im 
Einklang mit den horizontalen Bestimmungen eine Geschäftsordnung auf der Grundlage der Standardgeschäftsordnung für 
Expertengruppen (8).

(8) Siehe Artikel 17 der horizontalen Bestimmungen.
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Artikel 12

Berufsgeheimnis und Umgang mit Verschlusssachen

Die Mitglieder der Gruppe und ihre Vertreter sowie hinzugezogene Sachverständige und Beobachter unterliegen dem 
Berufsgeheimnis, das kraft der Verträge und deren Durchführungsbestimmungen für alle Mitglieder der Organe und ihre 
Mitarbeiter gilt, sowie den Sicherheitsvorschriften der Kommission zum Schutz von EU-Verschlusssachen, festgelegt in den 
Kommissionsbeschlüssen (EU, Euratom) 2015/443 (9) und 2015/444 (10). Sollten sie diese Verpflichtungen nicht einhalten, 
kann die Kommission entsprechende Maßnahmen treffen.

Artikel 13

Transparenz

(1) Die Gruppe und ihre Untergruppen werden im Register der Expertengruppen erfasst.

(2) In Bezug auf die Zusammensetzung der Gruppe und der Untergruppen werden die folgenden Angaben im Register 
der Expertengruppen veröffentlicht:

a) die Namen der ad personam ernannten Mitglieder;

b) die Namen der Beobachter.

(3) Alle einschlägigen Unterlagen (wie Tagesordnungen, Sitzungsprotokolle, Stellungnahmen und Teilnehmerbeiträge) 
werden entweder im Register der Expertengruppen oder über einen Link veröffentlicht, der vom Register aus zu einer 
einschlägigen Website führt, der die Informationen zu entnehmen sind. Für den Zugang zu solchen Websites ist weder eine 
Anmeldung als Nutzer erforderlich, noch unterliegt der Zugang einer anderen Beschränkung. Insbesondere werden die 
Tagesordnung und sonstige relevante Hintergrunddokumente rechtzeitig vor der Sitzung veröffentlicht; die 
Veröffentlichung des Protokolls und der Stellungnahmen erfolgt zeitnah im Anschluss an die Sitzung. Ausnahmen von der 
Veröffentlichung sind nur vorzusehen, wenn durch die Verbreitung eines Dokuments der Schutz öffentlicher oder privater 
Interessen nach Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates (11)
voraussichtlich beeinträchtigt würde.

Artikel 14

Sitzungskosten

Reise- und Aufenthaltskosten, die den Mitgliedern der Gruppe und den geladenen Sachverständigen durch ihre Teilnahme 
an den Sitzungen der Gruppe oder der Untergruppen entstehen, werden von der Kommission gemäß den in der 
Kommission geltenden Bestimmungen und im Rahmen der verfügbaren Mittel des jährlichen Verfahrens der 
Mittelzuweisung erstattet.

Artikel 15

Sondervergütungen

Die Mitglieder der Gruppe und die geladenen Sachverständigen haben entsprechend dem Anhang Anspruch auf Sonderver
gütungen für ihre vorbereitenden Arbeiten und/oder die Teilnahme an Aktivitäten der Gruppe und damit 
zusammenhängende Sitzungen.

(9) Beschluss (EU, Euratom) 2015/443 der Kommission vom 13. März 2015 über Sicherheit in der Kommission (ABl. L 72 vom 
17.3.2015, S. 41).

(10) Beschluss (EU, Euratom) 2015/444 der Kommission vom 13. März 2015 über die Sicherheitsvorschriften für den Schutz von 
EU-Verschlusssachen (ABl. L 72 vom 17.3.2015, S. 53).

(11) Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 2001 über den Zugang der Öffentlichkeit 
zu Dokumenten des Europäischen Parlaments, des Rates und der Kommission (ABl. L 145 vom 31.5.2001, S. 43). Durch diese 
Ausnahmen sollen die öffentliche Sicherheit, militärische Belange, internationale Beziehungen, die Finanz-, Währungs- oder 
Wirtschaftspolitik, die Privatsphäre und die Integrität des Einzelnen, geschäftliche Interessen, Gerichtsverfahren und Rechtsberatung, 
Inspektions-, Untersuchungs- und Audittätigkeiten sowie das Beschlussfassungsverfahren des Organs geschützt werden.

DE Amtsblatt der Europäischen Union 26.8.2021                                                                                                                                         C 343/19  



Artikel 16

Aufhebung

Der Beschluss 2009/427/EG wird aufgehoben.

Bezugnahmen auf den aufgehobenen Beschluss gelten als Bezugnahmen auf den vorliegenden Beschluss.

Brüssel, den 4. August 2021.

Für die Kommission
Janusz WOJCIECHOWSKI

Mitglied der Kommission
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ANHANG 

Sondervergütungen 

1) Die Mitglieder der Gruppe oder einer Untergruppe und die eingeladenen Sachverständigen haben Anspruch auf eine 
Sondervergütung, die sie für die persönliche oder Fernteilnahme an den Sitzungen der Gruppe oder Untergruppe 
entschädigt. Die Sondervergütung wird entsprechend nachstehender Tabelle in Form eines Tagessatzes für jeden vollen 
Arbeitstag gezahlt. Die errechnete Summe der Vergütung wird auf den Betrag aufgerundet, der dem nächsten halben 
Arbeitstag entspricht.

Sitzungen der Gruppe/Sitzungen der Untergruppen EUR pro vollem Arbeitstag (1)

Vorsitzender 450

Stellvertretender Vorsitzender/Berichterstatter 450

Mitglieder 300

Geladene Sachverständige 300

(1) Wird lediglich am Vormittag oder am Nachmittag an einer Sitzung teilgenommen, so beträgt die Vergütung 50 % des Tagessatzes.

2) Die Mitglieder der Gruppe oder Untergruppe haben Anspruch auf eine Sondervergütung für die Tätigkeit als 
Berichterstatter als Ausgleich für die von ihnen außerhalb der Sitzung erbrachten Leistungen, wie die Vorbereitung und 
Fertigstellung von Beiträgen zum Sitzungsbericht der Gruppe oder einer Untergruppe. Die Sondervergütung beträgt 
450 EUR in Form eines Tagessatzes für jeden vollständigen Arbeitstag.

3) Die Mitglieder der Gruppe oder Untergruppe und die geladenen Sachverständigen haben Anspruch auf eine 
Sondervergütung für die Tätigkeit als Berichterstatter, in deren Rahmen sie wissenschaftliche Berichte 
(Zusammenfassungen, Erhebungen und Hintergrundinformationen) zur Vorbereitung von Sitzungen der Gruppe oder 
einer Untergruppe vorlegen oder nach der Sitzung den Sitzungsbericht der Gruppe oder einer Untergruppe verfassen.

4) Der Vorsitzende hat Anspruch auf eine Sondervergütung für die wissenschaftliche Leitung und Organisation der Arbeit 
der Gruppe außerhalb der Sitzungen der Gruppe.

Werden Vorbereitungsarbeiten angefordert, die insbesondere das Abfassen von Berichten oder Stellungnahmen der Gruppe 
oder einer Untergruppe, Analysen zur Untermauerung von Folgenabschätzungen oder wissenschaftliche Leitung umfassen, 
so gibt die Kommission an, welche Aufgaben innerhalb welcher Zeit durchzuführen sind. Die Berechnung der Anzahl der 
Arbeitstage richtet sich insbesondere danach, welche Arbeitsmenge aufgrund der jeweiligen Komplexität des Sachverhalts 
anfällt, wie viel Zeit angesichts der Menge und der Zugänglichkeit von Daten und wissenschaftlicher Literatur zur Erfüllung 
der Aufgaben erforderlich ist und welche Informationen zusammengetragen und verarbeitetet werden müssen. Von den 
nachstehend aufgeführten Richtwerten für die Zahl der Arbeitstage kann deshalb nur in hinreichend begründeten 
Ausnahmefällen abgewichen werden:

Richtwerte für die Zahl der Arbeitstage Art der zu erbringenden Leistung

1-10 Tage Vorbereitende Arbeiten (wissenschaftliche Berichte, Forschung, Analysen 
zur Untermauerung einer Folgenabschätzung)

4-6 Tage Sitzungsbericht der Gruppe oder einer Untergruppe, Stellungnahme des 
EGTOP

10-30 Tage Wissenschaftliche Leitung und Organisation von Arbeiten der Gruppe 
außerhalb der Sitzungen der Gruppe, insbesondere zur Beratung der 
Kommission bei der allgemeinen wissenschaftlichen Planung, bei der 
Hinzuziehung externer Sachverständiger, bei der Festlegung des jeweiligen 
Mandats für wissenschaftliche Berichte sowie Sitzungen der Gruppe oder 
einer Untergruppe und bei der Sicherstellung der Verfügbarkeit von 
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vorhandenen Daten und Ergebnissen wissenschaftlicher Forschung, um die 
Zusammensetzung und das Zusammentreten von Untergruppen 
vorzubereiten und zu koordinieren und um mit anderen beratenden 
Gremien und Interessenträgern sowie den Kommissionsdienststellen 
(GD AGRI und andere GDs sowie das JRC) in Verbindung zu treten.

Sachverständige, die als Berichterstatter tätig sind, um wissenschaftliche Berichte in Vorbereitung von Sitzungen der Gruppe 
oder einer Untergruppe vorzulegen oder um nach den jeweiligen Sitzungen die Sitzungsberichte der Gruppe oder einer 
Untergruppe zu verfassen, sowie der Vorsitzende, der für die wissenschaftliche Leitung und die Organisation von Arbeiten 
der Gruppe außerhalb der Sitzungen der Gruppe zuständig ist, erhalten einen Tagessatz von 450 EUR für jeden vollen 
Arbeitstag.
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DEN EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUM BETREFFENDE INFORMATIONEN

EFTA-ÜBERWACHUNGSBEHÖRDE

Staatliche Beihilfen – Entscheidung, keine Einwände zu erheben 

(2021/C 343/04)

Die EFTA-Überwachungsbehörde erhebt keine Einwände gegen folgende Beihilfemaßnahme:

Tag des Erlasses der Entscheidung 12. Mai 2020

Nummer der Beihilfesache 86817

Nummer der Entscheidung 041/21/COL

EFTA-Staat Norwegen

Titel (und/oder Name des Beihilfeempfängers) COVID-19 – Verlängerung und Änderung der Ausgleichsregelung für 
öffentliche Großveranstaltungen

Rechtsgrundlage Parlamentsbeschluss zur Genehmigung der Regelung und Festlegung der 
wichtigsten Voraussetzungen, Zuweisungsschreiben des Ministeriums für 
Handel, Industrie und Fischerei an Innovation Norway

Art der Maßnahme Beihilferegelung

Ziel Ausgleich für Schäden, die auf außergewöhnliche Ereignisse zurückgehen

Form der Beihilfe Direktzuschuss

Mittelausstattung 260 Mio. NOK

Beihilfeintensität 60 %

Laufzeit Bis zum 31. Dezember 2021

Wirtschaftszweige Alle Wirtschaftszweige

Name und Anschrift der 
Bewilligungsbehörde

Innovation Norway
Pb. 448 Sentrum
Akersgata 13
N-0104 Oslo
NORWEGEN

Die um vertrauliche Passagen bereinigte rechtsverbindliche Sprachfassung der Entscheidung befindet sich auf folgender 
Website der EFTA-Überwachungsbehörde: http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/
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Staatliche Beihilfen – Entscheidung, keine Einwände zu erheben 

(2021/C 343/05)

Die EFTA-Überwachungsbehörde erhebt keine Einwände gegen folgende Beihilfemaßnahme:

Tag des Erlasses der Entscheidung 10. Mai 2021

Nummer der Beihilfesache 86805

Nummer der Entscheidung 037/20/COL

EFTA-Staat Island

Titel (und/oder Name des Beihilfeempfängers) COVID-19 – Änderung und Verlängerung der 
Zuschussregelungen für Schließungen und Resilienz

Rechtsgrundlage Gesetz zur Änderung des Gesetzes Nr. 38/2020 und des 
Gesetzes Nr. 160/2020

Art der Maßnahme Regelungen

Ziel Beitrag zur Fortführung des Betriebs von Unternehmen, die 
aufgrund der Corona-Pandemie und der Maßnahmen zur 
Eindämmung des Virus Einkommenseinbußen erlitten haben

Form der Beihilfe Direktzuschüsse

Mittelausstattung Resilienz-Zuschussregelung: veranschlagte Mittel in Höhe 
von 20,5 Mrd.
Schließungs-Zuschussregelung: veranschlagte Mittel in Höhe 
von 1 Mrd. ISK, Mittelhöchstausstattung von 2 Mrd. ISK

Laufzeit Resilienz-Zuschussregelung: 31. Dezember 2021
Schließungs-Zuschussregelung: 30. September 2021

Wirtschaftszweige Alle Wirtschaftszweige

Name und Anschrift der Bewilligungsbehörde Isländische Finanz- und Zollbehörde (Iceland Revenue and 
Customs)
Tryggvagata 19
101 Reykjavík
ISLAND

Die um vertrauliche Passagen bereinigte rechtsverbindliche Sprachfassung der Entscheidung befindet sich auf folgender 
Website der EFTA-Überwachungsbehörde: http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/
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Staatliche Beihilfen – Entscheidung, keine Einwände zu erheben 

(2021/C 343/06)

Die EFTA-Überwachungsbehörde erhebt keine Einwände gegen folgende Beihilfemaßnahme:

Tag des Erlasses der Entscheidung 11. Mai 2021

Nummer der Beihilfesache 86811

Nummer der Entscheidung 039/21/COL

EFTA-Staat Island

Titel COVID-19 – Änderung der Regelung für digitale 
Geschenkgutscheine

Rechtsgrundlage Gesetz zur Änderung des Gesetzes Nr. 54/2020 über digitale 
Gutscheine (lög um ferðagjöf)

Art der Maßnahme Regelung

Ziel Steigerung der Inlandsnachfrage nach Tourismusleistungen 
zur Unterstützung der Tourismusbranche

Form der Beihilfe Zuschüsse (indirekte Beihilfe)

Mittelausstattung 1,4 Mrd. ISK

Laufzeit 1. Juni 2021 bis 31. August 2021

Wirtschaftszweige Tourismus

Name und Anschrift der Bewilligungsbehörde The Ministry of Finance and Economic Affairs [Ministerium 
für Finanzen und Wirtschaft]
Arnarhvoli við Lindargötu
101 Reykjavík
ISLAND

Die um vertrauliche Passagen bereinigte rechtsverbindliche Sprachfassung der Entscheidung befindet sich auf folgender 
Website der EFTA-Überwachungsbehörde: http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/
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Staatliche Beihilfen – Entscheidung, keine Einwände zu erheben 

(2021/C 343/07)

Die EFTA-Überwachungsbehörde erhebt keine Einwände gegen folgende Beihilfemaßnahme:

Tag des Erlasses der Entscheidung 12. Mai 2021

Nummer der Beihilfesache 86812

Nummer der Entscheidung 040/21/COL

EFTA-Staat Norwegen

Titel (und/oder Name des Beihilfeempfängers) COVID-19 – Änderung und Verlängerung der 
Zuschussregelung zur Deckung des Liquiditätsbedarfs von 
Unternehmen der Tourismusbranche

Rechtsgrundlage Parlamentsbeschluss zur Genehmigung der Änderung und 
Verlängerung sowie zusätzliches Zuweisungsschreiben des 
Ministeriums für Handel, Industrie und Fischerei an 
Innovation Norwegen

Art der Maßnahme Regelung

Ziel Gewährleistung des Zugangs zu Liquidität für Unternehmen, 
die durch die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die 
Wirtschaft mit plötzlichen Liquiditätsengpässen konfrontiert 
sind

Form der Beihilfe Zuschüsse

Mittelausstattung 1 550 Mio. NOK

Beihilfeintensität Bei kleinen und mittleren Unternehmen: bis zu 80 % der 
beihilfefähigen Kosten; bei großen Unternehmen: bis zu 70 % 
der beihilfefähigen Kosten; Kosten der für die 
Projektdurchführung erforderlichen materiellen und 
immateriellen Vermögenswerte: höchstens 50 %

Laufzeit 12.5.2021–31.12.2021

Wirtschaftszweige NACE 49, 50, 51, 55, 56, 74.903, 77, 79, 82.3, 90, 91 
und 93

Name und Anschrift der Bewilligungsbehörde Innovation Norway
Akersgata 13
N-0104 Oslo
NORWEGEN
Pb. 448 Sentrum

Die um vertrauliche Passagen bereinigte rechtsverbindliche Sprachfassung der Entscheidung befindet sich auf folgender 
Website der EFTA-Überwachungsbehörde: http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/
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Staatliche Beihilfen – Entscheidung, keine Einwände zu erheben 

(2021/C 343/08)

Die EFTA-Überwachungsbehörde erhebt keine Einwände gegen folgende Beihilfemaßnahme:

Tag des Erlasses der Entscheidung 18.5.2021

Nummer der Beihilfesache 86828

Nummer der Entscheidung 042/21/COL

EFTA-Staat Norwegen

Titel (und/oder Name des Beihilfeempfängers) COVID-19 – Änderung der Beihilferegelung für Organisationen des 
Freiwilligensektors

Rechtsgrundlage Geänderte Verordnung über die Regelung für Beihilfen für 
Organisationen des Freiwilligensektors (noch keine 
Referenznummer)

Art der Maßnahme Regelung

Ziel Gewährleistung von Liquidität für Organisationen des 
Freiwilligensektors und dadurch Unterstützung der Organisationen 
bei der Fortführung ihrer Tätigkeiten und bei der Überwindung der 
COVID-19-Krise

Form der Beihilfe Direktzuschüsse

Mittelausstattung 1155 Mio. NOK

Beihilfeintensität — Antragsteller können einen Zuschuss in Höhe von 70 % der 
zusätzlichen Kosten und/oder der Kosten im Zusammenhang 
mit der Entwicklung und/oder Anpassung von Tätigkeiten erhal
ten

— Für Veranstaltungen und andere spezifische Aktivitäten, die wie 
geplant stattfinden, können Antragsteller einen Zuschuss in 
Höhe von 70 % der förderfähigen Kosten erhalten

— Für Veranstaltungen und andere spezifische Aktivitäten, die 
abgesagt werden, können Antragsteller einen Zuschuss in Höhe 
von 50 % der förderfähigen Kosten erhalten

Laufzeit 18.5.2021-31.12.2021

Wirtschaftszweige Freiwilligensektor

Name und Anschrift der Bewilligungsbehörde Lotteri- og stiftelsestilsynet/Norwegian Gaming and Foundation 
Authority [norwegische Glücksspiel- und Stiftungsbehörde]

P.O. Box 800

N-6805 Førde

NORWEGEN

Die um vertrauliche Passagen bereinigte rechtsverbindliche Sprachfassung der Entscheidung befindet sich auf folgender 
Website der EFTA-Überwachungsbehörde: http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/
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Staatliche Beihilfen – Entscheidung, keine Einwände zu erheben 

(2021/C 343/09)

Die EFTA-Überwachungsbehörde erhebt keine Einwände gegen folgende Beihilfemaßnahme:

Tag des Erlasses der Entscheidung 20. Mai 2020

Nummer der Beihilfesache 86839

Nummer der Entscheidung 051/21/COL

EFTA-Staat Norwegen

Titel (und/oder Name des Beihilfeempfängers) COVID-19 – Ausgleichsregelung für den Verlust von 
Beständen

Rechtsgrundlage Geänderte Verordnung zur Ergänzung und Durchführung 
des Gesetzes über eine befristete Beihilferegelung für 
Unternehmen mit erheblichen Umsatzeinbußen nach August 
2020 (noch nicht verabschiedet)

Art der Maßnahme Regelung

Ziel Ausgleich für den Verlust von Lagerbeständen für 
Gaststätten, Cafés, Bars und Hotels, die (auch) andere Kunden 
als Hotelgäste bewirten, sowie für Blumenhändler

Form der Beihilfe Direktzuschüsse

Mittelausstattung 25 Mio. NOK

Beihilfeintensität 100 %

Laufzeit 9. Juni 2021 bis 31. Dezember 2021

Wirtschaftszweige Gastronomie und Blumeneinzelhandel

Name und Anschrift der Bewilligungsbehörde Brønnøysundregistrene
Postboks 900
N-8910 Brønnøysund
NORWEGEN

Die um vertrauliche Passagen bereinigte rechtsverbindliche Sprachfassung der Entscheidung befindet sich auf folgender 
Website der EFTA-Überwachungsbehörde: http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/
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V

(Bekanntmachungen)

GERICHTSVERFAHREN

EFTA-GERICHTSHOF

Klage von SÝN hf. gegen die EFTA-Überwachungsbehörde vom 9. Juli 2021

(Rechtssache E-4/21) 

(2021/C 343/10)

SÝN hf. – vertreten durch Dóra Sif Tynes, Rechtsanwältin, ADVEL, Kalkofnsvegur 2, 101 Reykjavík, Island – hat am 9. Juli 
2021 beim EFTA-Gerichtshof Klage gegen die EFTA-Überwachungsbehörde erhoben.

SÝN hf. ersucht den EFTA-Gerichtshof,

1. die Entscheidung der EFTA-Überwachungsbehörde Nr. 23/21/COL vom 26. März 2021 über eine Beihilfe zugunsten 
von Farice ehf. für Investitionen in ein drittes Seekabel für nichtig zu erklären;

2. die Gesamtkosten des Verfahrens der EFTA-Überwachungsbehörde aufzuerlegen.

Sachverhalt und rechtliche Begründung:

— Sýn („Kläger“) ist ein Unternehmen im Bereich elektronische Kommunikation und Medien, das auf allen Telekommu
nikations- und Rundfunkmärkten in Island tätig und unter der Geschäftsanschrift Suðurlandsbraut 8 in Reykjavík 
eingetragen ist. Die Ursprünge des Unternehmens lassen sich bis zur Gründung von Íslandssími hf. und Tal hf. Ende der 
90er Jahre nach der Liberalisierung der Erbringung von Telekommunikationsdiensten in Island zurückverfolgen. Auf der 
Grundlage einer Partnerschaftsvereinbarung mit der Vodafone Group plc erbringt der Kläger umfassende elektronische 
Kommunikationsdienste, unter anderem Rechenzentrumsdienstleistungen, unter dem Markennamen Vodafone.

— Farice ehf. wurde 2002 von isländischen und färöischen Parteien mit dem Ziel gegründet, ein Seekabelsystem für 
elektronische Kommunikation zu planen, zu errichten und zu betreiben, das internationale Konnektivität zwischen 
Island, den Färöern und dem Vereinigten Königreich bereitstellt.

— Mit der Klage soll die Nichtigerklärung der Entscheidung der EFTA-Überwachungsbehörde Nr. 23/21/COL 
(„angefochtene Entscheidung“) erwirkt werden. Die angefochtene Entscheidung wurde am 26. März 2021 erlassen, 
nachdem die isländischen Behörden am 23. März 2021 eine Anmeldung übermittelt hatten.

— Der Kläger ersucht um Nichtigerklärung der angefochtenen Entscheidung mit der Begründung, die EFTA- 
Überwachungsbehörde habe

— gegen ihre Verpflichtung verstoßen, das förmliche Prüfverfahren nach Teil I Artikel 1 Absatz 2 des Protokolls 3 zum 
Abkommen zwischen den EFTA-Staaten zur Errichtung einer Überwachungsbehörde und eines Gerichtshofs (im 
Folgenden „ÜGA“) einzuleiten, da sie Zweifel an der Vereinbarkeit der Maßnahme mit dem EWR-Abkommen hätte 
haben müssen;

— gegen ihre Begründungspflicht aus Artikel 16 ÜGA verstoßen.
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SONSTIGE RECHTSHANDLUNGEN

EUROPÄISCHE KOMMISSION

Veröffentlichung einer Mitteilung über die Genehmigung einer Standardänderung der 
Produktspezifikation eines Namens im Weinsektor gemäß Artikel 17 Absätze 2 und 3 der 

Delegierten Verordnung (EU) 2019/33 der Kommission 

(2021/C 343/11)

Die Veröffentlichung der vorliegenden Mitteilung erfolgt gemäß Artikel 17 Absatz 5 der Delegierten Verordnung (EU) 
2019/33 der Kommission (1).

MITTEILUNG EINER STANDARDÄNDERUNG ZUR ÄNDERUNG DES EINZIGEN DOKUMENTS

„Régnié“

PDO-FR-A0912-AM02

Datum der Mitteilung: 7. Juni 2021

BESCHREIBUNG UND BEGRÜNDUNG DER GENEHMIGTEN ÄNDERUNG

1. Geografisches Gebiet

In Kapitel I Abschnitt IV Nummer 1 werden nach „Rhône“ die Wörter „auf der Grundlage des amtlichen 
Gemeindeschlüssels des Jahres 2019“ angefügt.

Mit dieser redaktionellen Änderung wird auf den vom Nationalen Institut für Statistik und Wirtschaftsstudien (Institut 
national de la statistique et des études économiques, INSEE) herausgegebenen amtlichen Gemeindeschlüssel in der 
Fassung von 2019 Bezug genommen und damit die Abgrenzung des geografischen Gebiets auf eine rechtliche 
Grundlage gestellt.

Die Ausdehnung des geografischen Gebiets bleibt dabei unverändert.

Die Wörter „finden […] statt“ werden durch das Wort „erfolgen“ ersetzt.

Punkt 6 des Einzigen Dokuments wird entsprechend geändert.

Außerdem wird ein Satz hinzugefügt, der über die Bereitstellung von kartografischen Unterlagen in Bezug auf das 
geografische Gebiet auf der Website des INAO (Institut national de l’origine et de la qualité – Nationales Institut für 
Ursprung und Qualität) informiert.

Das Einzige Dokument wird von dieser Änderung nicht berührt.

2. Gebiet in unmittelbarer Nachbarschaft

In Kapitel I Abschnitt IV Nummer 3 werden nach „folgenden Gemeinden“ die Wörter „auf der Grundlage des 
amtlichen Gemeindeschlüssels des Jahres 2019“ angefügt.

Es wird ein Verweis auf den amtlichen Gemeindeschlüssel von 2019 aufgenommen und die Liste der Gemeinden wird 
aktualisiert. Zudem wird das Datum hinzugefügt, an dem das geänderte geografische Gebiet der Ursprungsbe
zeichnung vom zuständigen nationalen Ausschuss des Nationalen Instituts für Ursprung und Qualität (Institut 
national de l’origine et de la qualité) genehmigt wurde. Es handelt sich hierbei um redaktionelle Änderungen, durch 
die sich die Abgrenzung des geografischen Gebiets der Ursprungsbezeichnung nicht verändert. Sie wurden aufgrund 
der Zusammenlegung oder Teilung von Gemeinden bzw. Gemeindeteilen oder durch Namensänderungen erforderlich.

Mit dem neuen Wortlaut ist sichergestellt, dass der Produktspezifikation genau zu entnehmen ist, welche Gemeinden 
Teil des geografischen Gebiets sind.

Die Rubrik „Zusätzliche Bedingungen“ des Einzigen Dokuments wird entsprechend geändert.

(1) ABl. L 9 vom 11.1.2019, S. 2.
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3. Bestimmungen zum Weinausbau

In Kapitel I Abschnitt IX Nummer 2 wird das Datum „1. März“ durch das Datum „15. Januar“ ersetzt.

Das Datum, bis zu dem die Weine mindestens ausgebaut werden, wird vom 1. März auf den 15. Januar des auf das 
Erntejahr folgenden Jahres vorverlegt, da infolge des Klimawandels immer häufiger früher geerntet wird und die 
Weinherstellung entsprechend früher beendet werden kann.

Die Vorverlegung des frühesten Enddatums für den Weinausbau hat keine Auswirkung auf die Qualität der in diesem 
Weinbaugebiet erzeugten Weine. Die Verfahren sowohl im Weinberg als auch in der Weinkellerei sind dahin gehend 
ausgewählt, dass das aromatische Potenzial der auf diesen mageren Böden angebauten Rebsorte Gamay N erhalten 
bleibt, sodass die erzeugten Weine bereits in jungem Alter fruchtige Aromen aufweisen.

Punkt 5 des Einzigen Dokuments („Weinbereitungsverfahren“) wird entsprechend geändert.

4. Abgabe an den Verbraucher

In Kapitel I Abschnitt IX Nummer 5 wird das Datum „15. März“ durch das Datum „1. Februar“ ersetzt.

Im Einklang mit der Vorverlegung des frühesten Enddatums für den Weinausbau wird das Datum für die Abgabe des 
Weins an den Verbraucher vom 15. März auf den 1. Februar vorverlegt.

Diese Änderung zieht keine Änderung des Einzigen Dokuments nach sich.

5. Verbringung zwischen zugelassenen Lagerinhabern

Kapitel I Abschnitt IX Nummer 5 Buchstabe b bezüglich des Zeitpunkts der Verbringung des Weins zwischen 
zugelassenen Lagerinhabern wird gestrichen.

Die Verkürzung der Mindestdauer des Weinausbaus und die Vorverlegung des Zeitpunkts für die Abgabe des Weins 
machen es erforderlich, eine schnellere Verbringung zwischen Marktteilnehmern zu ermöglichen; die Festlegung eines 
früheren Datums, vor dem die Verbringung der Weine nicht erfolgen darf, ist nicht erforderlich.

In Kapitel I Abschnitt IX wird die Überschrift von Nummer 5 wie folgt geändert: Die Wörter „für die Verbringung der 
Erzeugnisse und“ werden gestrichen.

Das Einzige Dokument wird von diesen Änderungen der Produktspezifikation nicht berührt.

6. Übergangsmaßnahmen

In Kapitel I Abschnitt XI Nummer 1 Buchstabe a wird vor den Wörtern „bis einschließlich zur Ernte 2034“ das Wort 
„längstens“ eingefügt, um die Bedingungen dieser Maßnahme genauer zu definieren.

Nummer 3 wird gestrichen, da die spezifische Maßnahme abgelaufen ist.

Das Einzige Dokument wird von diesen Änderungen der Produktspezifikation nicht berührt.

7. Elemente in Bezug auf die Kontrolle der Produktspezifikation

— Die Marktteilnehmer werden künftig von einer Zertifizierungsstelle kontrolliert und das Wort „Inspektionsplan“ 
wird in den verschiedenen einschlägigen Absätzen von Kapitel II der Produktspezifikation durch das Wort 
„Kontrollplan“ ersetzt.

Das Einzige Dokument wird von dieser Änderung nicht berührt.

— Verweise auf die Kontrollstelle

Kapitel III Abschnitt II: Die redaktionellen Vorgaben dieses Teils wurden seit der Genehmigung der Produktspezi
fikation im Dezember 2011 dahin gehend geändert, dass nicht mehr die vollständigen Kontaktdaten der 
Kontrollbehörde angegeben werden, wenn die Kontrollen von einer Zertifizierungsstelle durchgeführt werden.

Das Einzige Dokument wird von dieser Änderung nicht berührt.
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EINZIGES DOKUMENT

1. Name(n)

Régnié

2. Art der geografischen Angabe

g. U. – geschützte Ursprungsbezeichnung

3. Kategorien von Weinbauerzeugnissen

1. Wein

4. Beschreibung des Weines/der Weine

Kurzbeschreibung

Bei den Weinen handelt es sich um trockene stille Rotweine.

Sie weisen einen natürlichen Mindestalkoholgehalt von 10,5 % vol auf.

Der Gesamtalkoholgehalt der Weine darf nach der Anreicherung 13 % vol nicht überschreiten.

Zum Zeitpunkt der Abfüllung beträgt der Apfelsäuregehalt der Weine höchstens 0,4 g/l.

Die fertigen Weine, die in den Handel gebracht werden dürfen, weisen die folgenden Analysewerte auf:

Maximaler Gehalt an vergärbaren Zuckern (Glukose und Fruktose): 3 g/l

Für den maximalen Gesamtalkoholgehalt, den minimalen vorhandenen Alkoholgehalt, den Mindestgesamtsäuregehalt 
und den maximalen Gesamtgehalt an Schwefeldioxid gelten die in den EU-Rechtsvorschriften festgelegten Werte.

In jungem Alter präsentieren sich die Weine mit einer schönen rotvioletten Farbe, die mit zunehmender Alterung in 
ein Granatrot übergeht. In der Nase entfalten sie häufig blumige Noten und Noten von Beerenfrüchten, die mit 
zunehmender Alterung würzige Nuancen annehmen.

Am Gaumen zeigen die Weine einen ehrlichen Auftakt, Feinheit und viel Geschmeidigkeit. Sie sind sehr fruchtig.

Allgemeine analysemerkmale

Allgemeine Analysemerkmale

Maximaler Gesamtalkoholgehalt (in % vol):

Minimaler vorhandener Alkoholgehalt (in % vol):

Mindestgesamtsäure:

Maximaler Gehalt an flüchtiger Säure (in Milliäquivalent pro 
Liter):

14,17

Höchstgehalt an Schwefeldioxid (in mg/l):

5. Weinbereitungsverfahren

5.1. Spezifische önologische Verfahren

1. Spezifisches önologisches Verfahren

— Die Verwendung von Holzchips ist untersagt.

— Der Gesamtalkoholgehalt der Weine darf nach der Anreicherung 13 % vol nicht überschreiten.
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— Anreicherungsverfahren durch Wasserentzug sind bis zu einem Konzentrationsgrad von 10 % vol zulässig.

— Die Weine werden mindestens bis zum 15. Januar des auf das Erntejahr folgenden Jahres ausgebaut.

Darüber hinaus müssen die Weine hinsichtlich der önologischen Verfahren allen Vorschriften auf Unionsebene 
und des Gesetzbuchs für Landwirtschaft und Seefischerei („Code rural et de la pêche maritime“) genügen.

2. Anbauverfahren

Pflanzdichte

Die Reben weisen eine Pflanzdichte von mindestens 6 000 Stöcken/ha auf.

Der Abstand zwischen den Zeilen beträgt höchstens 2,1 m und der Abstand zwischen den Stöcken einer Zeile muss 
mindestens 0,8 m betragen.

Sofern die Pflanzdichte von mindestens 6 000 Rebstöcken/ha gewahrt ist, darf der Abstand zwischen den Zeilen zum 
Zwecke der maschinellen Bearbeitung bis zu 3,00 m betragen.

Schnittregeln

— Der Schnitt muss am 15. Mai abgeschlossen sein.

— Die Weine stammen von kurz geschnittenen Reben (Gobelet-, Fächer- oder Cordon-de-Royat-Erziehung, einfach, 
doppelt oder V-förmig) mit höchstens 10 Augen je Stock.

— An jedem Stock verbleiben 3 bis 5 Zapfen, wobei jeder Zapfen höchstens 2 Augen trägt. Zur Verjüngung kann an 
jedem Stock auch ein an einem Wasserschoss aus dem altem Holz geschnittener Zapfen mit maximal 2 Augen 
verbleiben.

— Beim Erziehungsschnitt oder beim Wechsel der Schnittmethode werden die Reben mit maximal 12 Augen pro 
Stock beschnitten.

Die Bewässerung ist untersagt.

Bestimmungen über die maschinelle Ernte

— Die Höhe des Ernteguts in den Behältern, die für den Transport von der Parzelle zur Weinkellerei verwendet 
werden, darf 0,50 m nicht überschreiten.

— Die Behälter müssen aus inertem, lebensmittelechtem Material gefertigt sein.

— Die Ausrüstung für die Ernte und den Transport des Ernteguts muss über ein geeignetes Wasserabfluss- oder 
Schutzsystem verfügen.

5.2. Höchsterträge

1. 61 Hektoliter je Hektar

6. Abgegrenztes geografisches Gebiet

Traubenernte, Weinherstellung, Weinbereitung und Weinausbau erfolgen auf dem Gebiet der folgenden Gemeinden 
des Departements Rhône auf der Grundlage des amtlichen Gemeindeschlüssels des Jahres 2019: Régnié-Durette und 
Lantignié.

7. Wichtigste Keltertraubensorte(n)

Gamay N

8. Beschreibung des Zusammenhangs bzw. Der zusammenhänge

8.1. Beschreibung der natürlichen Einflüsse, die für den Zusammenhang von Bedeutung sind

Das geografische Gebiet erstreckt sich entlang des östlichen Randes der Bergkette Monts du Beaujolais unterhalb des 
842 m hohen Fût d’Avenas, 50 km nördlich von Lyon und 22 km von Villefranche-sur-Saône entfernt.

Die hügelige Landschaft ist von mit Weinreben bewachsenen Anhöhen und Bergrücken geprägt. Im Süden wird das 
Gebiet von der Ardière, einem Nebenfluss der Saône, begrenzt.

Es erstreckt sich somit über das Gebiet der Gemeinden Régnié-Durette und Lantignié im Departement Rhône.
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Das geografische Gebiet fügt sich in die umfangreichen metamorphen Formationen des Erdaltertums am westlichen 
Rand des Zentralmassivs und insbesondere in das als Massif de Fleurie bekannte Granitmassiv ein. Aus diesem 
grobkörnigen Granit entstehen durch Alteration sehr durchlässige sandige Böden und Sandformationen.

Die für die Weinlese abgegrenzten Parzellen erstrecken sich in einer Höhenlage von 250 bis 450 m über die gesamten 
Hänge mit Granituntergrund und weisen folgende Merkmale auf:

— sandige und stark filtrierende flachgründige Böden aus Granitsand an den steilen Hängen im Zentrum und im 
Norden des Gebiets;

— Böden auf tiefgründigen Kolluvien und Sandböden sandig-schluffiger Art mit einem mehr oder weniger hohen 
Tongehalt an den weniger steilen Hängen im Süden des Gebiets;

— Schwemmlandböden, die auf alten Terrassen entstanden sind und eine lehmige Textur mit einer oft sehr steinigen 
Oberfläche aufweisen, mitunter mit einer kompakten Struktur.

Das Klima ist ozeanisch und unterliegt kontinentalen und südlichen Einflüssen. Die Niederschläge sind regelmäßig 
über das ganze Jahr verteilt (im Durchschnitt etwa 750 mm) und die durchschnittliche Jahrestemperatur liegt bei 
knapp 11 °C. Die Bergkette der Monts du Beaujolais spielt eine wesentliche Rolle als Schutz vor Westwinden und 
schwächt so den ozeanischen Einfluss ab. Der von den Bergen ausgelöste Föhneffekt verringert die Luftfeuchtigkeit 
und sorgt für mehr Sonnenlicht und weniger Niederschläge.

Das weite Tal der Saône spielt ebenfalls eine maßgebliche Rolle für die Entwicklung der Rebe. Es ist lichtdurchflutet 
und leitet die südlichen Wettereinflüsse weiter, die vor allem durch heiße Sommer gekennzeichnet sind.

8.2. Beschreibung der menschlichen Einflüsse, die für den Zusammenhang von Bedeutung sind

In seinem 1907 erschienenen Werk „Le vigneronnage en Beaujolais“ („Der Weinbau im Beaujolais“) bestätigte François 
Myard die Existenz einer gallo-römischen Villa, die einem gewissen Reginus gehörte, auf den der Name der Gemeinde 
zurückzuführen sei. Die damalige Organisationsform gibt Hinweise auf die ersten Anfänge „des Teilpachtsystems, mit 
dem die heutige Form des Weinbaus zusammenhängt“.

Die Abtei von Cluny scheint Weinbauflächen in der Nähe des Dorfes Régnié besessen zu haben. In der Charta von 
Cluny wird 992 erwähnt, dass ein Mann namens Umfred der Abtei „die Kapelle Sainte-Marie im Dorf Dueri (Durette) 
auf dem Gebiet von Mâcon sowie all seinen Besitz an Land, Reben, Wiesen und Mühlen in dieser Pfarrei“ gestiftet habe. 
Im Jahr 1602 wurde vermerkt, dass Durette über 15 „Feuerstätten“ verfüge und dieses Gebiet wohl „nur für Wein 
geeignet“ sei.

Die Weine von Régnié genießen seit langer Zeit hohes Ansehen. Ab 1769 gehören Régnié und Durette zu den 
16 Gemeinden des Beaujolais, die ihre Weine nach Paris schicken dürfen.

Im Zusammenhang mit der Tuchindustrie in Rignyé (Régnié) im 17. Jahrhundert stellt Bonardet in seinem Buch 
„Histoire de Régnié“ („Geschichte von Régnié“) im Jahr 1945 fest: „Nach und nach verstummten die alten Maschinen 
(Webstühle), da der Boden des Beaujolais mit Reben bedeckt wurde.“ Tatsächlich war laut dem Polizei-, Justiz- und 
Finanzintendanten Lambert d’Antigny ein Viertel des Gebiets mit Reben bepflanzt.

In Régnié befindet sich das Weingut Grange Charton. Dieses prächtige Beispiel ländlicher Architektur aus dem 
19. Jahrhundert mit Winzerunterkünften, Vorratskammern und Weinkellern ist Sitz des Hospizes „Hospices de 
Beaujeu“. Das Gebäude wurde im Jahr 1809 von den Millières-Schwestern dem Hospiz vermacht. Im Laufe der Zeit 
erweiterte sich das Anwesen durch weitere Schenkungen und Vermächtnisse von Weinbauflächen. Die Versteigerung 
der Hospizweine ist die älteste bekannte Wohltätigkeitsversteigerung.

Das frühere Aushängeschild der Weine mit der kontrollierten Ursprungsbezeichnung „Beaujolais“ mit der Angabe 
„Villages“ wurde per Dekret vom 20. Dezember 1988 als kontrollierte Ursprungsbezeichnung „Régnié“ anerkannt.

Die Weine mit der kontrollierten Ursprungsbezeichnung „Régnié“ zeichnen sich durch die Verbindung von für die 
Region typischen Traditionen und modernen Techniken aus. Für die Rotweinerzeugung hat sich die Rebsorte 
Gamay N durchgesetzt. Diese ist als wenig robuste, dafür aber fruchtbare und früh reifende Sorte bekannt, die auf 
Spätfrost und auf zu starke Sonneneinstrahlung empfindlich reagiert.

In ihrem Bestreben, einen Qualitätswein hervorzubringen, haben die Erzeuger gelernt, das Rebwachstum zu steuern, 
indem sie vor allem auf eine hohe Pflanzdichte und einen kurzen Rebschnitt setzen.
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Um eine gute Reifung der Trauben zu gewährleisten, achtet der Erzeuger darauf, dass eine ausreichend große 
Blattoberfläche der Sonne zugewandt ist. So können die Reben mit festen Spalieren erzogen werden, was auch die 
maschinelle Bearbeitung erleichtert.

Gleichzeitig haben die Erzeuger ein spezielles, den Gepflogenheiten entsprechendes Weinherstellungsverfahren 
eingeführt, bei dem die traditionelle Gärung und die Halbkohlensäuremaischung nebeneinander bestehen.

Im Jahr 2010 erzeugten 222 Erzeuger 17 000 Hektoliter aus einer Rebfläche von 400 Hektar.

8.3. Beschreibung des Zusammenhangs bzw. der Zusammenhänge

Das geografische Gebiet der g. U. „Régnié“ erstreckt sich hauptsächlich über Flächen auf Granituntergründen oder auf 
Formationen, die durch Alteration daraus entstanden sind.

Die Böden sind im Allgemeinen sandig, sauer, eher filtrierend und somit nicht sehr fruchtbar. Unter diesen natürlichen 
Voraussetzungen kann sich die Rebsorte Gamay N voll entfalten, was die Erzeugung von fruchtigen und eleganten 
Weinen ermöglicht, die dank ihrer Konzentration und Ausgewogenheit lange haltbar sind.

Die unterschiedliche Beschaffenheit der Böden, die mehr oder weniger lehmhaltig und mitunter reich an großen 
Granit- oder Sandsteinfragmenten sind, verleiht den Weinen verschiedene Nuancen: Stammen die Trauben von 
Parzellen mit Böden, die sich auf tonhaltigen Untergründen entwickelt haben, so weisen sie mehr Struktur auf, 
stammen die Trauben hingegen von Parzellen mit Böden, die sich auf sandigen Untergründen entwickelt haben, so 
sind die Weine geschmeidiger und fruchtiger.

Das inmitten einer hügeligen Landschaft gelegene Weinbaugebiet profitiert von einem günstigen Klima, das durch den 
bewaldeten Hügel Fût d’Avenas vor ungünstigen Winden geschützt ist. Die Öffnung hin zur weiten Saône-Ebene sorgt 
für viel Sonnenlicht, was sich günstig auf die Fotosyntheseaktivität der Reben auswirkt. Dank ihrer Lage auf halber 
Hanghöhe können die Weinbauflächen den Frühjahrsfrösten und dem morgendlichen Nebel der Saône-Ebene 
meistens entgehen, von einer optimalen Sonneneinstrahlung profitieren und überschüssige Niederschläge schnell 
abfließen lassen.

Im Schutz der Monts du Beaujolais von einem Föhneffekt begünstigt, bietet das in Ost-West-Richtung verlaufende 
Ardière-Tal eine Lage, die eine optimale und gleichmäßige Reifung der Trauben unterstützt.

Die Erzeuger haben ihre Verfahren sowohl im Weinberg als auch in der Weinkellerei dahin gehend angepasst, dass aus 
diesen besonderen Bedingungen der bestmögliche Nutzen gezogen wird. Die Anpassung der Wuchskraft und der 
Erzeugung der Rebsorte Gamay N an die kargen Sandböden durch eine spezielle Erziehung und einen kurzen 
Rebschnitt sowie durch Weinbereitungsmethoden, bei denen das aromatische Potenzial bewahrt wird, ermöglicht die 
Herstellung von Weinen mit fruchtigem Ausdruck in jungem Alter und mit einer guten Lagerfähigkeit.

Seit 1967 bieten die Erzeuger in der Weinkellerei Caveau des Deux Clochers gemeinsam eine Reihe von sorgfältig 
ausgewählten Régnié-Weinen an. Sie organisieren zahlreiche Veranstaltungen, Aufführungen und Sportereignisse, um 
ihr Dorf und ihren Wein bekannt zu machen.

Als die neueste im Beaujolais anerkannte kommunale kontrollierte Ursprungsbezeichnung wird der Régnié auch als 
„Prince du Beaujolais“ („Prinz des Beaujolais“) bezeichnet.

9. Weitere wesentliche Bedingungen (Verpackung, Kennzeichnung, sonstige Anforderungen)

Gebiet in unmittelbarer Nachbarschaft

Rechtsrahmen:

Nationale Rechtsvorschriften

Art der weiteren Bedingung:

Ausnahme von der Erzeugung in dem abgegrenzten geografischen Gebiet

Beschreibung der Bedingung:

Das Gebiet in unmittelbarer Nachbarschaft, für das in Bezug auf Herstellung, Bereitung und Ausbau der Weine eine 
Ausnahmeregelung gilt, umfasst das Gebiet der folgenden Gemeinden auf der Grundlage des amtlichen 
Gemeindeschlüssels des Jahres 2019:
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— Departement Côte-d’Or:

Agencourt, Aloxe-Corton, Ancey, Arcenant, Argilly, Autricourt, Auxey-Duresses, Baubigny, Beaune, Belan-sur- 
Ource, Bévy, Bissey-la-Côte, Bligny-lès-Beaune, Boncourt-le-Bois, Bouix, Bouze-lès-Beaune, Brion-sur-Ource, 
Brochon, Cérilly, Chamboeuf, Chambolle-Musigny, Channay, Charrey-sur-Seine, Chassagne-Montrachet, 
Châtillon-sur-Seine, Chaumont-le-Bois, Chaux, Chenôve, Chevannes, Chorey-lès-Beaune, Clémencey, Collonges- 
lès-Bévy, Combertault, Comblanchien, Corcelles-les-Arts, Corcelles-les-Monts, Corgoloin, Cormot-Vauchignon, 
Corpeau, Couchey, Curley, Curtil-Vergy, Daix, Dijon, Ebaty, Echevronne, Epernay-sous-Gevrey, L’Etang-Vergy, 
Etrochey, Fixin, Flagey-Echézeaux, Flavignerot, Fleurey-sur-Ouche, Fussey, Gerland, Gevrey-Chambertin, Gilly-lès- 
Cîteaux, Gomméville, Grancey-sur-Ource, Griselles, Ladoix-Serrigny, Lantenay, Larrey, Levernois, Magny-lès- 
Villers, Mâlain, Marcenay, Marey-lès-Fussey, Marsannay-la-Côte, Massingy, Mavilly-Mandelot, Meloisey, Merceuil, 
Messanges, Meuilley, Meursanges, Meursault, Molesme, Montagny-lès-Beaune, Monthelie, Montliot-et-Courcelles, 
Morey-Saint-Denis, Mosson, Nantoux, Nicey, Noiron-sur-Seine, Nolay, Nuits-Saint-Georges, Obtrée, Pernand- 
Vergelesses, Perrigny-lès-Dijon, Plombières-lès-Dijon, Poinçon-lès-Larrey, Pommard, Pothières, Premeaux-Prissey, 
Prusly-sur-Ource, Puligny-Montrachet, Quincey, Reulle-Vergy, La Rochepot, Ruffey-lès-Beaune, Saint-Aubin, 
Saint-Bernard, Saint-Philibert, Saint-Romain, Sainte-Colombe-sur-Seine, Sainte-Marie-la-Blanche, Santenay, 
Savigny-lès-Beaune, Segrois, Tailly, Talant, Thoires, Vannaire, Velars-sur-Ouche, Vertault, Vignoles, Villars- 
Fontaine, Villebichot, Villedieu, Villers-la-Faye, Villers-Patras, Villy-le-Moutier, Vix, Volnay, Vosne-Romanée, 
Vougeot

— Departement Rhône:

Alix, Anse, L’Arbresle, Les Ardillats, Arnas, Bagnols, Beaujeu, Belleville-en-Beaujolais, Belmont-d’Azergues, Blacé, 
Le Breuil, Bully, Cercié, Chambost-Allières, Chamelet, Charentay, Charnay, Chasselay, Châtillon, Chazay- 
d’Azergues, Chénas, Chessy, Chiroubles, Cogny, Corcelles-en-Beaujolais, Dardilly, Denicé, Deux Grosnes (nur der 
Teil, der dem Gebiet der ehemaligen Gemeinde Avenas entspricht), Dracé, Emeringes, Fleurie, Fleurieux-sur- 
l’Arbresle, Frontenas, Gleizé, Juliénas, Jullié, Lacenas, Lachassagne, Lancié, Légny, Létra, Limas, Lozanne, Lucenay, 
Marchampt, Marcy, Moiré, Montmelas-Saint-Sorlin, Morancé, Odenas, Le Perréon, Pommiers, Porte des Pierres 
Dorées, Quincié-en-Beaujolais, Rivolet, Sain-Bel, Saint-Clément-sur-Valsonne, Saint-Cyr-le-Chatoux, Saint-Didier- 
sur-Beaujeu, Saint-Etienne-des-Oullières, Saint-Etienne-la-Varenne, Saint-Georges-de-Reneins, Saint-Germain- 
Nuelles, Saint-Jean-des-Vignes, Saint-Julien, Saint-Just-d’Avray, Saint-Lager, Saint-Romain-de-Popey, Saint-Vérand, 
Sainte-Paule, Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais, Sarcey, Taponas, Ternand, Theizé, Val d’Oingt, Vaux-en- 
Beaujolais, Vauxrenard, Vernay, Villefranche-sur-Saône, Ville-sur-Jarnioux, Villié-Morgon, Vindry-sur-Turdine (nur 
der Teil, der dem Gebiet der ehemaligen Gemeinden Dareizé, Les Olmes und Saint-Loup entspricht)

— Departement Saône-et-Loire:

Aluze, Ameugny, Azé, Barizey, Beaumont-sur-Grosne, Berzé-la-Ville, Berzé-le-Châtel, Bissey-sous-Cruchaud, Bissy- 
la-Mâconnaise, Bissy-sous-Uxelles, Bissy-sur-Fley, Blanot, Bonnay, Bouzeron, Boyer, Bray, Bresse-sur-Grosne, 
Burgy, Burnand, Bussières, Buxy, Cersot, Chagny, Chaintré, Chalon-sur-Saône, Chamilly, Champagny-sous- 
Uxelles, Champforgeuil, Chânes, Change, Chapaize, La Chapelle-de-Bragny, La Chapelle-de-Guinchay, La 
Chapelle-sous-Brancion, Charbonnières, Chardonnay, La Charmée, Charnay-lès-Mâcon, Charrecey, Chasselas, 
Chassey-le-Camp, Château, Châtenoy-le-Royal, Chaudenay, Cheilly-lès-Maranges, Chenôves, Chevagny-les- 
Chevrières, Chissey-lès-Mâcon, Clessé, Cluny, Cormatin, Cortambert, Cortevaix, Couches, Crêches-sur-Saône, 
Créot, Cruzille, Culles-les-Roches, Curtil-sous-Burnand, Davayé, Demigny, Dennevy, Dezize-lès-Maranges, Donzy- 
le-Pertuis, Dracy-le-Fort, Dracy-lès-Couches, Epertully, Etrigny, Farges-lès-Chalon, Farges-lès-Mâcon, Flagy, 
Fleurville, Fley, Fontaines, Fragnes-La-Loyère (nur der Teil, der dem Gebiet der ehemaligen Gemeinde La Loyère 
entspricht), Fuissé, Genouilly, Germagny, Givry, Granges, Grevilly, Hurigny, Igé, Jalogny, Jambles, Jugy, Jully-lès- 
Buxy, Lacrost, Laives, Laizé, Lalheue, Leynes, Lournand, Lugny, Mâcon, Malay, Mancey, Martailly-lès-Brancion, 
Massilly, Mellecey, Mercurey, Messey-sur-Grosne, Milly-Lamartine, Montagny-lès-Buxy, Montbellet, Montceaux- 
Ragny, Moroges, Nanton, Ozenay, Paris-l’Hôpital, Péronne, Pierreclos, Plottes, Préty, Prissé, Pruzilly, Remigny, La 
Roche-Vineuse, Romanèche-Thorins, Rosey, Royer, Rully, Saint-Albain, Saint-Ambreuil, Saint-Amour-Bellevue, 
Saint-Boil, Saint-Clément-sur-Guye, Saint-Denis-de-Vaux, Saint-Désert, Saint-Gengoux-de-Scissé, Saint-Gengoux- 
le-National, Saint-Germain-lès-Buxy, Saint-Gervais-sur-Couches, Saint-Gilles, Saint-Jean-de-Trézy, Saint-Jean-de- 
Vaux, Saint-Léger-sur-Dheune, Saint-Mard-de-Vaux, Saint-Martin-Belle-Roche, Saint-Martin-du-Tartre, Saint- 
Martin-sous-Montaigu, Saint-Maurice-de-Satonnay, Saint-Maurice-des-Champs, Saint-Maurice-lès-Couches, Saint- 
Pierre-de-Varennes, Saint-Rémy, Saint-Sernin-du-Plain, Saint-Symphorien-d’Ancelles, Saint-Vallerin, Saint-Vérand, 
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Saint-Ythaire, Saisy, La Salle, Salornay-sur-Guye, Sampigny-lès-Maranges, Sancé, Santilly, Sassangy, Saules, 
Savigny-sur-Grosne, Sennecey-le-Grand, Senozan, Sercy, Serrières, Sigy-le-Châtel, Sologny, Solutré-Pouilly, Taizé, 
Tournus, Uchizy, Varennes-lès-Mâcon, Vaux-en-Pré, Vergisson, Vers, Verzé, Le Villars, La Vineuse sur Fregande 
(nur der Teil, der dem Gebiet der ehemaligen Gemeinden Donzy-le-National, Massy und La Vineuse entspricht), 
Vinzelles, Viré

— Departement Yonne:

Aigremont, Annay-sur-Serein, Arcy-sur-Cure, Asquins, Augy, Auxerre, Avallon, Bazarnes, Beine, Bernouil, Béru, 
Bessy-sur-Cure, Bleigny-le-Carreau, Censy, Chablis, Champlay, Champs-sur-Yonne, Chamvres, La Chapelle- 
Vaupelteigne, Charentenay, Châtel-Gérard, Chemilly-sur-Serein, Cheney, Chevannes, Chichée, Chitry, Collan, 
Coulangeron, Coulanges-la-Vineuse, Courgis, Cruzy-le-Châtel, Dannemoine, Deux Rivières, Dyé, Epineuil, 
Escamps, Escolives-Sainte-Camille, Fleys, Fontenay-près-Chablis, Gy-l’Evêque, Héry, Irancy, Island, Joigny, Jouancy, 
Junay, Jussy, Lichères-près-Aigremont, Lignorelles, Ligny-le-Châtel, Lucy-sur-Cure, Maligny, Mélisey, Merry-Sec, 
Migé, Molay, Molosmes, Montigny-la-Resle, Montholon (nur der Teil, der dem Gebiet der ehemaligen Gemeinden 
Champvallon, Villiers sur Tholon und Volgré entspricht), Mouffy, Moulins-en-Tonnerrois, Nitry, Noyers, Ouanne, 
Paroy-sur-Tholon, Pasilly, Pierre-Perthuis, Poilly-sur-Serein, Pontigny, Préhy, Quenne, Roffey, Rouvray, Saint-Bris- 
le-Vineux, Saint-Cyr-les-Colons, Saint-Père, Sainte-Pallaye, Sainte-Vertu, Sarry, Senan, Serrigny, Tharoiseau, Tissey 
, Tonnerre, Tronchoy, Val-de-Mercy, Vallan, Venouse, Venoy, Vermenton, Vézannes, Vézelay, Vézinnes, 
Villeneuve-Saint-Salves, Villy, Vincelles, Vincelottes, Viviers, Yrouerre.

Kennzeichnung

Rechtsrahmen:

Nationale Rechtsvorschriften

Art der weiteren Bedingung:

Zusätzliche Bestimmungen für die Kennzeichnung

Beschreibung der Bedingung:

a) Bei der Kennzeichnung von Weinen mit der kontrollierten Ursprungsbezeichnung darf der Name einer kleineren 
geografischen Einheit angegeben werden, sofern:

— es sich um eine im Kataster geführte Einzellage handelt und

— diese in der Erntemeldung angegeben ist.

Der Name der in das Kataster aufgenommenen Einzellage wird unmittelbar nach dem Namen der kontrollierten 
Ursprungsbezeichnung angegeben, wobei die Schriftzeichen sowohl in der Höhe als auch in der Breite höchstens so 
groß sein dürfen wie die Schriftzeichen des Namens der kontrollierten Ursprungsbezeichnung.

b) Bei der Kennzeichnung von Weinen mit der kontrollierten Ursprungsbezeichnung darf der Name der größeren 
geografischen Einheit „Vin du Beaujolais“ oder „Grand Vin du Beaujolais“ oder „Cru du Beaujolais“ angegeben 
werden.

Die Schriftgröße der Zeichen für die größere geografische Einheit darf sowohl in der Höhe als auch in der Breite zwei 
Drittel der Größe der Zeichen des Namens der kontrollierten Ursprungsbezeichnung nicht überschreiten.

Link zur Produktspezifikation

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-cc8d10c6-1898-4714-a513-2186ca061280
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Veröffentlichung einer Mitteilung über die Genehmigung einer Standardänderung der 
Produktspezifikation eines Namens im Weinsektor gemäß Artikel 17 Absätze 2 und 3 der 

Delegierten Verordnung (EU) 2019/33 der Kommission 

(2021/C 343/12)

Die Veröffentlichung der vorliegenden Mitteilung erfolgt gemäß Artikel 17 Absatz 5 der Delegierten Verordnung 
(EU) 2019/33 der Kommission (1)

MITTEILUNG EINER STANDARDÄNDERUNG ZUR ÄNDERUNG DES EINZIGEN DOKUMENTS

„Fleurie“

PDO-FR-A0930-AM02

Datum der Mitteilung: 7. Juni 2021

BESCHREIBUNG UND BEGRÜNDUNG DER GENEHMIGTEN ÄNDERUNG

1. Geografisches Gebiet

In Kapitel I Abschnitt IV Nummer 1 werden nach „Rhône“ die Wörter „auf der Grundlage des amtlichen 
Gemeindeschlüssels des Jahres 2019“ angefügt.

Mit dieser redaktionellen Änderung wird auf den vom französischen Statistikinstitut INSEE herausgegebenen 
amtlichen Gemeindeschlüssel in der Fassung von 2019 Bezug genommen und damit die Abgrenzung des 
geografischen Gebiets auf eine rechtliche Grundlage gestellt.

Die Ausdehnung des geografischen Gebiets bleibt dabei unverändert.

Der Ausdruck „finden […] statt“ wird durch „erfolgen“ ersetzt.

Punkt 6 des Einzigen Dokuments wird entsprechend geändert.

Außerdem wird ein Satz hinzugefügt, mit dem auf die Bereitstellung von kartografischen Unterlagen in Bezug auf das 
geografische Gebiet auf der Website des INAO (Institut national de l’origine et de la qualité – Nationales Institut für 
Ursprung und Qualität) hingewiesen wird.

Das Einzige Dokument wird von dieser Änderung nicht berührt.

2. Gebiet in unmittelbarer Nachbarschaft

In Kapitel I Abschnitt IV Nummer 3 werden nach „folgenden Gemeinden“ die Wörter „auf der Grundlage des 
amtlichen Gemeindeschlüssels des Jahres 2019“ angefügt.

Es wird ein Verweis auf den amtlichen Gemeindeschlüssel von 2019 aufgenommen und die Liste der Gemeinden wird 
aktualisiert. Zudem wird das Datum hinzugefügt, an dem das geänderte geografische Gebiet der Ursprungsbe
zeichnung vom zuständigen nationalen Ausschuss des nationalen Instituts für Ursprung und Qualität (Institut 
national de l’origine et de la qualité) genehmigt wurde. Es handelt sich hierbei um redaktionelle Änderungen, durch 
die sich die Abgrenzung des geografischen Gebiets der Ursprungsbezeichnung nicht verändert. Sie wurden aufgrund 
der Zusammenlegung oder Teilung von Gemeinden bzw. Gemeindeteilen oder durch Namensänderungen erforderlich.

Mit dem neuen Wortlaut ist sichergestellt, dass der Produktspezifikation genau zu entnehmen ist, welche Gemeinden 
Teil des geografischen Gebiets sind.

Die Rubrik „Zusätzliche Bedingungen“ des Einzigen Dokuments wird entsprechend geändert.

3. Bestimmungen zum Weinausbau

In Kapitel I Abschnitt IX Nummer 2 wird das Datum „1. März“ durch das Datum „15. Januar“ ersetzt.

Das Datum, bis zu dem die Weine mindestens ausgebaut werden, wird vom 1. März auf den 15. Januar des auf das 
Erntejahr folgenden Jahres vorverlegt, da infolge des Klimawandels immer häufiger früher geerntet wird und die 
Weinherstellung entsprechend früher beendet werden kann.

(1) ABl. L 9 vom 11.1.2019, S. 2.
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Die Vorverlegung des frühesten Enddatums für den Weinausbau hat keine Auswirkung auf die Weinqualität, weil die 
Klima- und Bodenverhältnisse in diesem Gebiet die Rebsorte Gamay N so früh reifen lassen, dass die Weine jung 
genossen werden können.

Punkt 5 des Einzigen Dokuments wird entsprechend geändert.

4. Abgabe an den Verbraucher

In Kapitel I Abschnitt IX Nummer 5 wird das Datum „15. März“ durch das Datum „1. Februar“ ersetzt.

Im Einklang mit der Vorverlegung des frühesten Enddatums für den Weinausbau wird das Datum für die Abgabe des 
Weins an den Verbraucher vom 15. März auf den 1. Februar vorverlegt.

Diese Änderung zieht keine Änderung des Einzigen Dokuments nach sich.

5. Verbringung zwischen zugelassenen Lagerinhabern

Kapitel I Abschnitt IX Nummer 5 Buchstabe b bezüglich des Zeitpunkts der Verbringung des Weins zwischen 
zugelassenen Lagerinhabern wird gestrichen.

Die Verkürzung der Mindestdauer des Weinausbaus und die Vorverlegung des Zeitpunkts für die Abgabe des Weins 
machen es erforderlich, eine schnellere Verbringung zwischen Marktteilnehmern zu ermöglichen; die Festlegung eines 
früheren Datums, vor dem die Verbringung der Weine nicht erfolgen darf, ist nicht erforderlich.

Diese Änderung zieht keine Änderung des Einzigen Dokuments nach sich.

Der Titel von Kapitel I Abschnitt IX Nummer 5 wird entsprechend geändert, indem „für die Verbringung der 
Erzeugnisse und“ gestrichen wird.

Das Einzige Dokument wird von diesen Änderungen der Produktspezifikation nicht berührt.

6. Übergangsmaßnahmen

In Kapitel I Abschnitt XI Nummer 2 Buchstabe a wird vor den Wörtern „bis einschließlich zur Ernte 2034“ das Wort 
„längstens“ eingefügt, um die Bedingungen dieser Maßnahme genauer zu definieren.

Nummer 4 wird gestrichen, da die spezifische Maßnahme abgelaufen ist.

Das Einzige Dokument wird von diesen Änderungen der Produktspezifikation nicht berührt.

7. Elemente in Bezug auf die Kontrolle der Produktspezifikation

— Die Marktteilnehmer werden künftig von einer Zertifizierungsstelle kontrolliert und das Wort „Inspektionsplan“ 
wird in den verschiedenen einschlägigen Absätzen von Kapitel II der Produktspezifikation durch das Wort 
„Kontrollplan“ ersetzt.

Das Einzige Dokument wird von dieser Änderung nicht berührt.

— Verweise auf die Kontrollstelle

Kapitel III Abschnitt II: Die redaktionellen Vorgaben dieses Teils wurden seit der Genehmigung der Produktspezi
fikation im Dezember 2011 dahin gehend geändert, dass nicht mehr die vollständigen Angaben zu der 
Kontrollbehörde angegeben werden, wenn die Kontrollen von einer Zertifizierungsstelle durchgeführt werden.

Das Einzige Dokument wird von dieser Änderung nicht berührt.

EINZIGES DOKUMENT

1. Name(n)

Fleurie

2. Art der geografischen Angabe

g. U. – geschützte Ursprungsbezeichnung

3. Kategorien von Weinbauerzeugnissen

1. Wein
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4. Beschreibung des Weines/der Weine

Kurzbeschreibung

Die Weine sind trockene stille Rotweine. Sie weisen einen natürlichen Mindestalkoholgehalt von 10,5 % vol auf.

Der Gesamtalkoholgehalt der Weine darf nach der Anreicherung 13 % vol nicht überschreiten.

Zum Zeitpunkt der Abfüllung beträgt der Apfelsäuregehalt der Weine höchstens 0,4 g/l.

Die fertigen Weine, die in den Handel gebracht werden dürfen, weisen die folgenden Analysewerte auf:

Maximaler Gehalt an vergärbaren Zuckern (Glukose und Fruktose): 3 g/l

Für den maximalen Gesamtalkoholgehalt, den minimalen vorhandenen Alkoholgehalt, den Mindestgesamtsäuregehalt 
und den maximalen Gesamtgehalt an Schwefeldioxid gelten die in den EU-Rechtsvorschriften festgelegten Werte.

Die Weine präsentieren sich mit einer schönen purpurroten Farbe, die mit zunehmender Alterung granatrote Nuancen 
aufweist. In der Nase entfalten sie häufig blumige Noten und Noten von Beerenfrüchten, die sich mit zunehmender 
Alterung zu würzigen Noten entwickeln. Am Gaumen zeigt der Wein einen offenen Auftakt, ohne dabei aufdringlich 
zu sein, sowie eine leichte Schärfe. Dieser Wein gilt aufgrund seiner Leichtigkeit und Feinheit als der „femininste“ aller 
Crus du Beaujolais.

Allgemeine Analysemerkmale

Allgemeine Analysemerkmale

Maximaler Gesamtalkoholgehalt (in % vol):

Minimaler vorhandener Alkoholgehalt (in % vol):

Mindestgesamtsäure:

Maximaler Gehalt an flüchtiger Säure (in Milliäquivalent 
pro Liter):

14,17

Maximaler Gesamtgehalt an Schwefeldioxid (in mg/l):

5. Weinbereitungsverfahren

5.1. Spezifische önologische Verfahren

1. Spezi f i sches  önologisch e s  Ve r f a hren

— Die Verwendung von Holzchips ist untersagt.

— Der Gesamtalkoholgehalt der Weine darf nach der Anreicherung 13 % vol nicht überschreiten.

— Anreicherungsverfahren durch Wasserentzug sind bis zu einem Konzentrationsgrad von 10 % vol zulässig.

— Die Weine werden mindestens bis zum 15. Januar des auf das Erntejahr folgenden Jahres ausgebaut.

Darüber hinaus müssen die Weine hinsichtlich der önologischen Verfahren allen Vorschriften auf Unionsebene und 
des Gesetzbuchs für Landwirtschaft und Seefischerei („Code rural et de la pêche maritime“) genügen.

2. Anbauv e rfahren

Pflanzdichte

Die Reben weisen eine Pflanzdichte von mindestens 6 000 Stöcken/ha auf.
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Der Abstand zwischen den Zeilen beträgt höchstens 2,10 m und der Abstand zwischen den Stöcken einer Zeile muss 
mindestens 0,80 m betragen.

Sofern die Pflanzdichte von mindestens 6 000 Rebstöcken/ha gewahrt ist, darf der Abstand zwischen den Zeilen zum 
Zwecke der maschinellen Bearbeitung bis zu 3 m betragen.

Schnittregeln

— Der Schnitt muss am 15. Mai abgeschlossen sein.

— Die Weine stammen von kurz geschnittenen Reben (Gobelet-, Fächer- oder Cordon-de-Royat-Erziehung, einfach, 
doppelt oder V-förmig) mit höchstens 10 Augen je Stock.

— An jedem Stock verbleiben 3 bis 5 Zapfen, wobei jeder Zapfen höchstens 2 Augen trägt. Zur Verjüngung kann an 
jedem Stock auch ein an einem Wasserschoss aus dem altem Holz geschnittener Zapfen mit maximal 2 Augen 
verbleiben.

— Beim Erziehungsschnitt oder beim Wechsel der Schnittmethode werden die Reben mit maximal 12 Augen pro 
Stock beschnitten.

Die Bewässerung ist untersagt.

Bestimmungen über die maschinelle Ernte

— Die Höhe des Ernteguts in den Behältern, die für den Transport von der Parzelle zur Weinkellerei verwendet 
werden, darf 0,50 m nicht überschreiten.

— Die Behälter müssen aus inertem, lebensmittelechtem Material gefertigt sein.

— Die Ausrüstung für die Ernte und den Transport des Ernteguts muss über ein geeignetes Wasserabfluss- oder 
Schutzsystem verfügen.

5.2. Höchsterträge

1. 61 Hektoliter je Hektar

6. Abgegrenztes geografisches Gebiet

Traubenernte, Weinherstellung, Weinbereitung und Weinausbau erfolgen auf dem Gebiet der folgenden Gemeinde des 
Departements Rhône auf der Grundlage des amtlichen Gemeindeschlüssels des Jahres 2019: Fleurie.

7. Wichtigste Keltertraubensorte(N)

Gamay N

8. Beschreibung des Zusammenhangs bzw. der Zusammenhänge

8.1. Beschreibung der natürlichen Einflüsse, die für den Zusammenhang von Bedeutung sind

Das geografische Gebiet befindet sich im Herzen des Weinbaugebiets Beaujolais am östlichen Rand der Bergkette 
Monts du Beaujolais.

Es erstreckt sich nördlich von Lyon über das Gebiet der Gemeinde Fleurie im Departement Rhône.

Die oft steilen Hänge der hügeligen Landschaft sind nahezu gleichförmig von Reben bedeckt. Die höheren Berge im 
Hintergrund sind bewaldet.

Die für die Weinlese abgegrenzten Parzellen befinden sich auf einem porphyrhaltigen und schwach glimmerhaltigen 
Untergrund aus rosafarbenem Granit, der auch als „Granit von Fleurie“ bezeichnet wird.

Es lassen sich zwei geomorphologisch unterschiedliche Gebiete unterscheiden:

— Oberhalb der Ortschaft finden sich in einer Höhenlage von 300 bis 450 m an steilen Hängen, an denen häufig das 
Muttergestein zutage tritt, sehr sandige und karge Böden.

— Unterhalb der Ortschaft nimmt das Gefälle bis auf 230 m zur Saône hin allmählich ab und das Felsgestein ist 
durch Kolluvien von den Hängen bedeckt. Außerdem werden die Böden dichter und weisen einen höheren Gehalt 
an Ton, Feinsand und Schluff auf.
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Die Wasserläufe Bief de Reclaine und Ruisseau de la Presle, die von den Hängen herabfließen und schließlich in die 
Saône münden, durchschneiden diese Landschaft und sorgen für unterschiedliche Expositionen.

Das Klima ist gemäßigt ozeanisch mit einer durchschnittlichen Jahrestemperatur von knapp 11 °C und mäßigen 
Niederschlägen, die gut über das Jahr verteilt sind (im Durchschnitt 750 mm). Das geografische Gebiet unterliegt 
sowohl kontinentalen Wettereinflüssen (Gewitter im Sommer, Eisnebel im Winter) als auch südlichen 
Wettereinflüssen (heiße Sommer, maximale Niederschlagsmengen im Herbst und Frühjahr). Neben dem Schutz vor 
den Westwinden durch die Monts du Beaujolais hat darüber hinaus eine weitere kleine Hügelkette, die die allgemeine 
Südost-Ausrichtung der Hänge begünstigt, positive Auswirkungen auf das geografische Gebiet. Schon am frühen 
Morgen werden die Hänge von den ersten Sonnenstrahlen erwärmt und beschienen. Dank ihrer Lage auf halber 
Hanghöhe können die Weinbauflächen den Frühjahrsfrösten und dem morgendlichen Nebel der Saône-Ebene 
meistens entgehen, von maximaler Sonneneinstrahlung profitieren und überschüssige Niederschläge schnell 
abfließen lassen.

8.2. Beschreibung der menschlichen Faktoren, die für den Zusammenhang von Bedeutung sind

Fleurie ist ein altes Dorf. Die Gegend, die auch über eine Wasserreserve verfügt, zog schon sehr früh Menschen an, die 
sich bevorzugt in Weilern in den westlichen Gebieten niederließen.

Nachweislich sind im Gebiet von Fleurie bereits seit dem Jahr 987 Weinstöcke vorhanden: Eine alte Urkunde belegt 
Verhandlungen über ein „curtil“ (Stück Land) mit „Weinstöcken“ für die unterhalb des Dorfes gelegene Abtei von 
Arpayé, eine Tochterabtei von Cluny.

Ab Ende des 15. Jahrhunderts wird der Weinbau vom Lyoner Bürgertum, das durch die Seidenspinnerei und das 
Bankwesen zu Wohlstand gelangt war, weiter ausgebaut.

Im 18. Jahrhundert werden die hochgeschätzten Weine von Fleurie von burgundischen Weinhändlern nach Paris 
gebracht und nach und nach in Nordfrankreich und England vermarktet. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wird der 
Wein in ganz Frankreich und auch in der Schweiz, Belgien und Deutschland verkauft.

Dank des Wirkens engagierter Familien aus Fleurie öffnet im Jahr 1927 die Genossenschaftskellerei Fleurie ihre 
Pforten. Marguerite Chabert, deren Familie an der Gründung der Genossenschaftskellerei Fleurie beteiligt war und die 
eine Zeit lang deren Präsidentin war, hat die Geschichte des Cru geprägt.

Im Jahr 1936 wird die kontrollierte Ursprungsbezeichnung „Fleurie“ anerkannt. Sie nimmt den Spitzenplatz unter den 
Crus du Beaujolais ein und erzielt insbesondere im Schweizer Weinhandel hohe Preise.

Das Dorf öffnet sich für den Tourismus. Rund 30 Weingüter schließen sich zusammen, um im Jahr 2007 eine Kellerei 
unter dem Namen „La Maison de Fleurie“ zu eröffnen.

Die Einwohner von Fleurie identifizieren sich mit der „Madonna“, einer Statue der Jungfrau Maria, die von der 
oberhalb des Dorfes gelegenen Kapelle von Fleurie über das Weinbaugebiet wacht. Im Laufe der Jahre ist sie zum 
Symbol der Gemeinde und des Weinbaugebiets geworden, und auf den meisten Etiketten und Werbelogos findet sich 
ein Verweis auf sie.

In dem Weinbaugebiet werden ausschließlich Rotweine erzeugt. Die wichtigste Rebsorte ist Gamay N. Um die 
Fruchtbarkeit dieser Sorte zu beherrschen, setzen die Erzeuger auf einen kurzen Rebschnitt mit Zapfen und eine 
Gobelet-Erziehung.

Bei den Weingütern handelt es sich überwiegend um Familienbetriebe. Sie bestehen seit mehreren Generationen und 
oft arbeiten hier sogar mehrere Generationen zusammen. Im Durchschnitt wird je Betrieb eine Fläche von rund 
9 Hektar bewirtschaftet. Im Jahr 2010 umfasste das Weinbaugebiet Fleurie eine Fläche von rund 1 400 Hektar. In die 
Herstellung des Fleurie sind 180 Erzeuger, eine Genossenschaftskellerei und etwa zehn Händler eingebunden.

8.3. Beschreibung des Zusammenhangs bzw. der Zusammenhänge

Das über 1000 Jahre alte historische Weinbaugebiet von Fleurie hat im Laufe der Zeit eine ursprüngliche Landschaft 
geprägt und nimmt darin einen markanten Platz ein.

In einem hügeligen Gelände befindet sich das Weinbaugebiet auf Granituntergründen in einer Höhenlage von 200 bis 
450 m an teilweise sehr steilen Hängen mit guter Ausrichtung, was die Erzeugung von Weinen mit einer hohen 
aromatischen Komplexität begünstigt.
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Die Öffnung hin zur weiten Saône-Ebene sorgt für viel Sonnenlicht, was sich günstig auf die Fotosyntheseaktivität der 
Rebe auswirkt. Zusätzlich verstärkt wird dieser Effekt durch die Höhenlage und die überwiegende Südost-Ausrichtung, 
die eine optimale und gleichmäßige Reifung der Trauben ermöglichen.

Die Granitsandböden sind karg und durchlässig und eignen sich für eine moderate Erzeugung. Die Rebsorte Gamay N 
reagiert empfindlich auf die Bodenbeschaffenheit und gedeiht besonders gut auf wenig fruchtbaren Böden, wo sie 
leichte Weine mit schönem Bukett und feinen Tanninen hervorbringt.

Unter diesen besonderen geografischen Bedingungen haben die Erzeuger des Fleurie über die Generationen hinweg 
Verfahren entwickelt, mit denen sie das Beste aus der Rebsorte Gamay N herausholen können.

Ihr Know-how kommt traditionsgemäß in einem kurzen Zapfenschnitt und einer Gobelet-Erziehung, hohen 
Pflanzdichten, Anbauverfahren zur Eindämmung der Bodenerosion und angepassten Weinherstellungsverfahren zum 
Ausdruck. Ziel dabei ist die Erzeugung eines farbintensiven Ausgangsprodukts bei gleichzeitiger Gewährleistung von 
Finesse, Fruchtigkeit und Eleganz der Weine.

Lange bevor der „Beaujolais Nouveau“ die Welt eroberte, waren die Weine von Fleurie bereits hochgeschätzt und 
genossen einen soliden Ruf. Zu Beginn des 18. Jahrhunderts wurden sie von burgundischen Weinhändlern nach Paris 
gebracht. Im 19. Jahrhundert wurden die Fleurie-Weine von verschiedenen Autoren wie u. a. Jullien, Guyot und 
Danguy, die sich eingehend mit den Weinen Frankreichs beschäftigt und darüber geschrieben haben, stets zu den 
besten gezählt.

Weintrinker in der Schweiz und in England, die sich vom ähnlichen Klang der Bezeichnung „Fleurie“ mit dem 
französischen Wort „Fleur“ bzw. dem englischen Wort „Flower“ angesprochen fühlten, haben dazu beigetragen, dass 
der Wein in ganz Europa hohes Ansehen genießt. Bei der Marktausstellung, die jedes Jahr am Samstag und Sonntag 
nach Allerheiligen in Fleurie stattfindet und zahlreiche Besucher anzieht, wird dieses hohe Ansehen noch immer 
bestätigt.

9. Weitere wesentliche Bedingungen (Verpackung, Kennzeichnung, sonstige Anforderungen)

Gebiet in unmittelbarer Nachbarschaft

Rechtsrahmen:

Nationale Rechtsvorschriften

Art der weiteren Bedingung:

Ausnahme von der Erzeugung in dem abgegrenzten geografischen Gebiet

Beschreibung der Bedingung:

Das Gebiet in unmittelbarer Nachbarschaft, für das in Bezug auf Herstellung, Bereitung und Ausbau der Weine eine 
Ausnahmeregelung gilt, umfasst das Gebiet der folgenden Gemeinden auf der Grundlage des amtlichen 
Gemeindeschlüssels des Jahres 2019:

— Departement Côte-d’Or:

Agencourt, Aloxe-Corton, Ancey, Arcenant, Argilly, Autricourt, Auxey-Duresses, Baubigny, Beaune, Belan-sur- 
Ource, Bévy, Bissey-la-Côte, Bligny-lès-Beaune, Boncourt-le-Bois, Bouix, Bouze-lès-Beaune, Brion-sur-Ource, 
Brochon, Cérilly, Chamboeuf, Chambolle-Musigny, Channay, Charrey-sur-Seine, Chassagne-Montrachet, 
Châtillon-sur-Seine, Chaumont-le-Bois, Chaux, Chenôve, Chevannes, Chorey-lès-Beaune, Clémencey, Collonges- 
lès-Bévy, Combertault, Comblanchien, Corcelles-les-Arts, Corcelles-les-Monts, Corgoloin, Cormot-Vauchignon, 
Corpeau, Couchey, Curley, Curtil-Vergy, Daix, Dijon, Ebaty, Echevronne, Epernay-sous-Gevrey, L’Etang-Vergy, 
Etrochey, Fixin, Flagey-Echézeaux, Flavignerot, Fleurey-sur-Ouche, Fussey, Gerland, Gevrey-Chambertin, Gilly-lès- 
Cîteaux, Gomméville, Grancey-sur-Ource, Griselles, Ladoix-Serrigny, Lantenay, Larrey, Levernois, Magny-lès- 
Villers, Mâlain, Marcenay, Marey-lès-Fussey, Marsannay-la-Côte, Massingy, Mavilly-Mandelot, Meloisey, Merceuil, 
Messanges, Meuilley, Meursanges, Meursault, Molesme, Montagny-lès-Beaune, Monthelie, Montliot-et-Courcelles, 
Morey-Saint-Denis, Mosson, Nantoux, Nicey, Noiron-sur-Seine, Nolay, Nuits-Saint-Georges, Obtrée, Pernand- 
Vergelesses, Perrigny-lès-Dijon, Plombières-lès-Dijon, Poinçon-lès-Larrey, Pommard, Pothières, Premeaux-Prissey, 
Prusly-sur-Ource, Puligny-Montrachet, Quincey, Reulle-Vergy, La Rochepot, Ruffey-lès-Beaune, Saint-Aubin, 
Saint-Bernard, Saint-Philibert, Saint-Romain, Sainte-Colombe-sur-Seine, Sainte-Marie-la-Blanche, Santenay, 
Savigny-lès-Beaune, Segrois, Tailly, Talant, Thoires, Vannaire, Velars-sur-Ouche, Vertault, Vignoles, Villars- 
Fontaine, Villebichot, Villedieu, Villers-la-Faye, Villers-Patras, Villy-le-Moutier, Vix, Volnay, Vosne-Romanée, 
Vougeot

— Departement Rhône:

Alix, Anse, L’Arbresle, Les Ardillats, Arnas, Bagnols, Beaujeu, Belleville-en-Beaujolais, Belmont-d’Azergues, Blacé, 
Le Breuil, Bully, Cercié, Chambost-Allières, Chamelet, Charentay, Charnay, Chasselay, Châtillon, Chazay- 
d’Azergues, Chénas, Chessy, Chiroubles, Cogny, Corcelles-en-Beaujolais, Dardilly, Denicé, Deux Grosnes (nur der 
Teil, der dem Gebiet der ehemaligen Gemeinde Avenas entspricht), Dracé, Emeringes, Fleurieux-sur-l’Arbresle, 
Frontenas, Gleizé, Juliénas, Jullié, Lacenas, Lachassagne, Lancié, Lantignié, Légny, Létra, Limas, Lozanne, Lucenay, 
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Marchampt, Marcy, Moiré, Montmelas-Saint-Sorlin, Morancé, Odenas, Le Perréon, Pommiers, Porte des Pierres 
Dorées, Quincié-en-Beaujolais, Régnié-Durette, Rivolet, Sain-Bel, Saint-Clément-sur-Valsonne, Saint-Cyr-le- 
Chatoux, Saint-Didier-sur-Beaujeu, Saint-Etienne-des-Oullières, Saint-Etienne-la-Varenne, Saint-Georges-de- 
Reneins, Saint-Germain-Nuelles, Saint-Jean-des-Vignes, Saint-Julien, Saint-Just-d’Avray, Saint-Lager, Saint-Romain- 
de-Popey, Saint-Vérand, Sainte-Paule, Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais, Sarcey, Taponas, Ternand, Theizé, Val 
d’Oingt, Vaux-en-Beaujolais, Vauxrenard, Vernay, Villefranche-sur-Saône, Ville-sur-Jarnioux, Villié-Morgon, 
Vindry-sur-Turdine (nur der Teil, der dem Gebiet der ehemaligen Gemeinden Dareizé, Les Olmes und Saint-Loup 
entspricht)

— Departement Saône-et-Loire:

Aluze, Ameugny, Azé, Barizey, Beaumont-sur-Grosne, Berzé-la-Ville, Berzé-le-Châtel, Bissey-sous-Cruchaud, Bissy- 
la-Mâconnaise, Bissy-sous-Uxelles, Bissy-sur-Fley, Blanot, Bonnay, Bouzeron, Boyer, Bray, Bresse-sur-Grosne, 
Burgy, Burnand, Bussières, Buxy, Cersot, Chagny, Chaintré, Chalon-sur-Saône, Chamilly, Champagny-sous- 
Uxelles, Champforgeuil, Chânes, Change, Chapaize, La Chapelle-de-Bragny, La Chapelle-de-Guinchay, La Chapelle- 
sous-Brancion, Charbonnières, Chardonnay, La Charmée, Charnay-lès-Mâcon, Charrecey, Chasselas, Chassey-le- 
Camp, Château, Châtenoy-le-Royal, Chaudenay, Cheilly-lès-Maranges, Chenôves, Chevagny-les-Chevrières, 
Chissey-lès-Mâcon, Clessé, Cluny, Cormatin, Cortambert, Cortevaix, Couches, Crêches-sur-Saône, Créot, Cruzille, 
Culles-les-Roches, Curtil-sous-Burnand, Davayé, Demigny, Dennevy, Dezize-lès-Maranges, Donzy-le-Pertuis, 
Dracy-le-Fort, Dracy-lès-Couches, Epertully, Etrigny, Farges-lès-Chalon, Farges-lès-Mâcon, Flagy, Fleurville, Fley, 
Fontaines, Fragnes-La-Loyère (nur der Teil, der dem Gebiet der ehemaligen Gemeinde La Loyère entspricht), 
Fuissé, Genouilly, Germagny, Givry, Granges, Grevilly, Hurigny, Igé, Jalogny, Jambles, Jugy, Jully-lès-Buxy, Lacrost, 
Laives, Laizé, Lalheue, Leynes, Lournand, Lugny, Mâcon, Malay, Mancey, Martailly-lès-Brancion, Massilly, Mellecey, 
Mercurey, Messey-sur-Grosne, Milly-Lamartine, Montagny-lès-Buxy, Montbellet, Montceaux-Ragny, Moroges, 
Nanton, Ozenay, Paris-l’Hôpital, Péronne, Pierreclos, Plottes, Préty, Prissé, Pruzilly, Remigny, La Roche-Vineuse, 
Romanèche-Thorins, Rosey, Royer, Rully, Saint-Albain, Saint-Ambreuil, Saint-Amour-Bellevue, Saint-Boil, Saint- 
Clément-sur-Guye, Saint-Denis-de-Vaux, Saint-Désert, Saint-Gengoux-de-Scissé, Saint-Gengoux-le-National, 
Saint-Germain-lès-Buxy, Saint-Gervais-sur-Couches, Saint-Gilles, Saint-Jean-de-Trézy, Saint-Jean-de-Vaux, Saint- 
Léger-sur-Dheune, Saint-Mard-de-Vaux, Saint-Martin-Belle-Roche, Saint-Martin-du-Tartre, Saint-Martin-sous- 
Montaigu, Saint-Maurice-de-Satonnay, Saint-Maurice-des-Champs, Saint-Maurice-lès-Couches, Saint-Pierre-de- 
Varennes, Saint-Rémy, Saint-Sernin-du-Plain, Saint-Symphorien-d’Ancelles, Saint-Vallerin, Saint-Vérand, Saint- 
Ythaire, Saisy, La Salle, Salornay-sur-Guye, Sampigny-lès-Maranges, Sancé, Santilly, Sassangy, Saules, Savigny-sur- 
Grosne, Sennecey-le-Grand, Senozan, Sercy, Serrières, Sigy-le-Châtel, Sologny, Solutré-Pouilly, Taizé, Tournus, 
Uchizy, Varennes-lès-Mâcon, Vaux-en-Pré, Vergisson, Vers, Verzé, Le Villars, La Vineuse sur Fregande (nur der Teil, 
der dem Gebiet der ehemaligen Gemeinden Donzy-le-National, Massy und La Vineuse entspricht), Vinzelles, Viré

— Departement Yonne:

Aigremont, Annay-sur-Serein, Arcy-sur-Cure, Asquins, Augy, Auxerre, Avallon, Bazarnes, Beine, Bernouil, Béru, 
Bessy-sur-Cure, Bleigny-le-Carreau, Censy, Chablis, Champlay, Champs-sur-Yonne, Chamvres, La Chapelle- 
Vaupelteigne, Charentenay, Châtel-Gérard, Chemilly-sur-Serein, Cheney, Chevannes, Chichée, Chitry, Collan, 
Coulangeron, Coulanges-la-Vineuse, Courgis, Cruzy-le-Châtel, Dannemoine, Deux Rivières, Dyé, Epineuil, 
Escamps, Escolives-Sainte-Camille, Fleys, Fontenay-près-Chablis, Gy-l’Evêque, Héry, Irancy, Island, Joigny, Jouancy, 
Junay, Jussy, Lichères-près-Aigremont, Lignorelles, Ligny-le-Châtel, Lucy-sur-Cure, Maligny, Mélisey, Merry-Sec, 
Migé, Molay, Molosmes, Montigny-la-Resle, Montholon (nur der Teil, der dem Gebiet der ehemaligen Gemeinden 
Champvallon, Villiers sur Tholon und Volgré entspricht), Mouffy, Moulins-en-Tonnerrois, Nitry, Noyers, Ouanne, 
Paroy-sur-Tholon, Pasilly, Pierre-Perthuis, Poilly-sur-Serein, Pontigny, Préhy, Quenne, Roffey, Rouvray, Saint-Bris- 
le-Vineux, Saint-Cyr-les-Colons, Saint-Père, Sainte-Pallaye, Sainte-Vertu, Sarry, Senan, Serrigny, Tharoiseau, Tissey 
, Tonnerre, Tronchoy, Val-de-Mercy, Vallan, Venouse, Venoy, Vermenton, Vézannes, Vézelay, Vézinnes, Villeneuve- 
Saint-Salves, Villy, Vincelles, Vincelottes, Viviers, Yrouerre.

Kennzeichnung

Rechtsrahmen:

Nationale Rechtsvorschriften

Art der weiteren Bedingung:

Zusätzliche Bestimmungen für die Kennzeichnung

Beschreibung der Bedingung:

a) – Bei der Kennzeichnung von Weinen mit der kontrollierten Ursprungsbezeichnung darf der Name einer kleineren 
geografischen Einheit angegeben werden, sofern:

— es sich um eine im Kataster geführte Einzellage handelt und

— diese in der Erntemeldung angegeben ist.
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Der Name der in das Kataster aufgenommenen Einzellage wird unmittelbar nach dem Namen der kontrollierten 
Ursprungsbezeichnung angegeben, wobei die Schriftzeichen sowohl in der Höhe als auch in der Breite höchstens 
so groß sein dürfen wie die Schriftzeichen des Namens der kontrollierten Ursprungsbezeichnung.

b) – Bei der Kennzeichnung von Weinen mit der kontrollierten Ursprungsbezeichnung darf der Name der größeren 
geografischen Einheit „Vin du Beaujolais“ oder „Grand Vin du Beaujolais“ oder „Cru du Beaujolais“ angegeben 
werden.

Die Schriftgröße der Angabe der größeren geografischen Einheit darf sowohl in der Höhe als auch in der Breite 
zwei Drittel der Schriftgröße des Namens der kontrollierten Ursprungsbezeichnung nicht überschreiten.

Link zur Produktspezifikation

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-163ce6ee-43f3-40c6-b350-36ff801081a0
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